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Vorwort 
In den letzten Jahren waren in Sachsen-Anhalt verstärkt Extremwetterereignisse in Form von Starkregen 
bzw. Sturzfluten und starkem Wind zu verzeichnen. Die dadurch verursachten Bodenabträge, Staubver-
wehungen und lokalen Überschwemmungen haben regional zu großen Schäden an privatem Eigentum, 
in der Landwirtschaft sowie an der kommunalen und ländlichen Infrastruktur, aber auch zu Gefährdungen 
im öffentlichen Straßenverkehr geführt.  

Mit solchen Ereignissen ist auch zukünftig und aufgrund der Klimakrise vermutlich sogar häufiger zu 
rechnen. Deshalb besteht Handlungsbedarf in der Gefahrenvorsorge. Hierbei kommt der Landwirtschaft 
eine entscheidende Rolle zu. Als Land wollen wir die Akteure vor Ort bei der Risikominimierung und vor-
beugenden Schadensverhütung unterstützen. Aus diesem Grund wurde durch die Landesregierung ein 
Erosionsschutzkonzept für den ländlichen Raum beschlossen, welches in Federführung des Ministeriums 
für Umwelt, Landwirtschaft und Energie schrittweise umgesetzt wird.  

Dazu gehören insbesondere eine Risikoanalyse, die Information über Gefahren, Vorsorgemöglichkeiten 
und Vorsorgepflichten sowie die Unterstützung der Umsetzung durch Rechts-, Planungs- und Förderin-
strumente.  

Es wird das Ziel verfolgt, vorrangig eine Verbesserung des Rückhalts der Niederschläge in der Land-
schaft und des Bodenmaterials auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche zu erreichen.  
Durch diese Vermeidung am Entstehungsort sollen die darüber hinaus erforderlichen Vorsorge- und An-
passungsmaßnahmen und die damit verbundenen Folgekosten insbesondere im Siedlungsbereich mög-
lichst gering gehalten werden.  

Das Ziel dieses Leitfadens ist die Information  und die Sensibilisierung der Landwirtinnen und Landwirte, 
der Bürgerinnen und Bürger sowie der Kommunen im ländlichen Raum für das Thema Bodenerosion und 
Sturzfluten. Er soll Hilfestellung für eine standort- und situationsgerechte Risikoanalyse und die Ableitung 
von abgestimmten, geeigneten Vorsorgemaßnahmen mit möglichst einfachen Mitteln geben. Dazu ist 
eine Zusammenarbeit zwischen Landwirtinnen und Landwirten, Gemeinden und weiteren Akteuren erfor-
derlich.  

Im Ergebnis kann gleichzeitig weiterer Handlungsbedarf für vertiefende Untersuchungen oder die Anwen-
dung anderer Instrumente deutlich werden, der in der Regel durch die lokalen Akteure nicht allein zu be-
wältigen ist.  
Letztendlich soll die Eigenvorsorge und Zusammenarbeit auf lokaler Ebene gestärkt werden.  

Mit der nun vorliegenden zweiten Auflage des Beratungsleitfadens wurden die Datengrundlagen zur Be-
wertung der potentiellen Wassererosionsgefährdung einschließlich der Kartendarstellung an den aktuellen 
Stand angepasst. 

Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Halle (Saale), im Mai 2018 
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Glossar 

Allgemeine Bodenabtragsgleichung (ABAG): 
Formel zur empirischen Abschätzung der langjäh-
rig mittleren Bodenerosion durch Wasser, mit wel-
cher in vereinfachter Form die Beziehung zwi-
schen Bodenabtrag und den Einflussfaktoren Nie-
derschlag, Boden, Relief und Bodenbede-
ckung/-bearbeitung bewertet wird. Sie ist die 
Grundlage der Wassererosionsgefährdungskarte 
Sachsen-Anhalts und anderer Bundesländer 
Deutschlands.  
 
Boden: bezeichnet den oberen Teil der Erdkruste. 
Begrenzt wird er nach oben durch eine Pflanzen-
decke oder die Atmosphäre und nach unten durch 
festes und lockeres Gestein. Der Boden erfüllt 
eine Vielzahl von Funktionen:  
Lebensraum (biologische Vielfalt, Fruchtbarkeit) 
Regelung (Wasserkreislauf, Nährstoffspeicher und 
Transformator) 
Nutzung (Nahrungsmittel- und Rohstofflieferant) 
Kultur (Grundlage menschlicher Geschichte und 
Kultur) 
 
Bodenarten: Mit der Bodenart wird die Korngrö-
ßenzusammensetzung des mineralischen Bo-
denmaterials aus den Kornfraktionen: 
Sand:  0,063 bis 2 mm 
Schluff:  0,002 bis 0,063 mm 
Ton:  < 0,002 mm 
gekennzeichnet. In Deutschland werden vier 
Hauptbodenarten unterschieden: 
Sande (s) 
Lehme (l) 
Schluffe (u) 
Tone (t). 
 
Bodenerosion: ist der an der Landoberfläche 
vorwiegend anthropogen begünstigte Abtrag von 
Bodenmaterial - flächenhaft oder linear - durch 
fließendes Wasser oder Wind. Demgegenüber ist 
Erosion der natürliche landschaftsformende Ab-
tragungs- und Materialverlagerungsprozess durch 
Wind, Wasser und Eis. Sind die von Wind und 
Wasser ausgehenden Kräfte auf Bodenpartikel 

stark genug, können diese aufgenommen und 
transportiert werden. 
 
Bodenzahl: hierbei handelt es sich um einen 
Vergleichswert zur Bewertung landwirtschaftlicher 
Böden. Mittels einer Bodenschätzung werden 
Werte für die Böden im Bereich 7 (sehr niedrig, 
zum Beispiel „armer“ Sand) bis 100 (sehr hoch, 
zum Beispiel Löß) vergeben. 
 
Einzelkorngefüge: Bodengefüge, bei dem die 
Teilchen lose nebeneinander liegen und keine 
besondere Art der Verbindung besitzen. Typisch 
für Sandböden. 
 
Erodibilität: siehe Erodierbarkeit.  
 
Erodierbarkeit: ist die Anfälligkeit des Bodens 
gegenüber Erosion.   
 
Erosivität: ist die potenzielle Fähigkeit von Was-
ser und Wind durch ihre kinetische Energie Erosi-
on auszulösen. 
 
Grid: engl. Flächenraster. 
 
Humus: (lat. Erdboden) bezeichnet die Gesamt-
heit der organischen Substanz des Bodens. Durch 
die Stoffwechselaktivitäten der Bodenorganismen 
wird der Humus ständig auf-, um- oder abgebaut. 
 
Löß (Löss): homogenes, ungeschichtetes, kalk-
haltiges, hellgelblich-graues Sediment, vorwie-
gend bestehend aus Schluff. 
 
Off-Site-Bereich: Bereich außerhalb der eigentli-
chen Erosionsfläche, in dem es zu Schäden und 
Beeinträchtigungen durch verfrachtetes Bodenma-
terial kommen kann (z. B. Verkehrswege, Sied-
lungsbereiche, Gewässer, Schutzgebiete). 
 
On-Site-Bereich: Bereich der Erosionsfläche, auf 
dem Schäden durch Bodenabtrag, Materialtrans-
port und Ablagerung entstehen können (z. B. 
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Schädigung der Feldfrucht, Nährstoffaustrag, Er-
tragsminderung). 
 
Regentropfenerosion: (engl. splash erosion) 
beim Auftreffen von Regentropfen auf unbedeckte 
Bodenoberfläche werden Bodenbestandteile von 
vorliegenden Aggregaten gelöst und teils über 
Strecken von mehreren Dezimetern transportiert. 
Die feinen Bodenpartikel können sich in groben 
Bodenporen ablagern und diese verstopfen. Die 
Folge ist ein vermindertes Wasseraufnahmever-
mögen des Bodens. 
 
Schwarzerde: Bodentyp, welcher sich in Europa 
vorwiegend aus Löß bildet. Kennzeichnend ist ein 
mächtiger Humushorizont. Schwarzerden sind 
fruchtbare und hochwertige Ackerböden. 
 
Sedimente: entstehen durch die Ablagerung (Se-
dimentation) von Material an Land und im Wasser. 
Dabei wird das Material schichtweise angehäuft. 
 
Sedimentation: Prozess, welcher zur Bildung von 
Sedimenten führt. 
 
Shape-Format: Dateiformat der Firma ESRI für 
digitale Informationen, denen auf der Oberfläche 
der Erde eine entsprechende räumliche Lage 
zugeordnet werden kann (Geodaten). 
 
Starkregen: eine große Menge an Regen, welche 
in kurzer Zeit fällt (zum Beispiel 5 mm Nieder-
schlag in 5 Minuten). 
 
Streifenbearbeitung: (engl. Strip-Till oder Strip-
Tillage) Anbauverfahren, welches die Vorteile der 
Direktsaat mit denen einer krumentiefen Bodenlo-
ckerung verbindet. Hierbei wird nur ein kleiner Teil 
der Ackerfläche bearbeitet. Der Rest des Feldes 
bleibt unbearbeitet und ist folglich mit Stroh oder 
der Zwischenfrucht bedeckt. 
 
Sturzflut (niederschlagsbedingt): bezeichnet die 
aus einem oftmals lokal auftretenden Starkregen 
mit großen Niederschlagsmengen resultierende 

Überschwemmung in einem lokal begrenzten 
Gebiet (Siedlungsgebiet).  
Sturzfluten können generell überall - auch fernab 
von Gewässern - vorkommen. In ackerbaulich 
genutzten Einzugsgebieten können Sturzfluten  
 
Bodenerosion auslösen und große Mengen an 
Bodenmaterial mit sich führen. 
 
Wassererosionsformen: die Erosion durch Was-
ser kann in linien- und flächenhafte Abtragung 
eingeteilt werden. Bei der linienhaften Erosion 
unterscheidet man: 
Rillenerosion: < 10 cm Tiefe 
Rinnenerosion: 10 bis < 40 cm Tiefe 
Grabenerosion: ≥ 40 cm Tiefe 
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Welche Informationen bietet Ihnen der 
Beratungsleitfaden Bodenerosion und 
Sturzfluten? 

Starkregenniederschläge können Wassererosion 
und Überflutungen auslösen und Stürme Boden-
material durch Windkraft verlagern. Die Folge sind 
große Schäden auf Ackerflächen, an Infrastruktu-
ren und in den Ortslagen sowie mögliche Gefah-
ren für den Straßenverkehr durch zum Beispiel 
Winderosion. Solche Schadereignisse traten in 
den letzten Jahren verstärkt auf. Infolge des Kli-
mawandels ist davon auszugehen, dass es zu-
künftig häufiger zu derartigen Extremereignissen 
kommt.  
Deshalb ist es wichtig, Vorsorgemaßnahmen zu 
ergreifen. Die Bewirtschaftungspraxis auf den 
landwirtschaftlichen Flächen muss an die neuen 
Verhältnisse angepasst werden. Vorrangiges Ziel 
ist, soviel Wasser und Boden wie möglich in der 
Fläche zurückzuhalten, um die darüber hinaus 
erforderlichen Gegenmaßnahmen und Kosten auf 
das notwendige Maß reduzieren zu können.  

Bodenabtrag und abfließendes Wasser auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen lassen sich nicht 

vollständig vermeiden. Aus diesem Grund sind  
weitere Maßnahmen zur weitestgehend schadlo-
sen Ableitung des Wassers um die Ortslagen 
herum erforderlich. Das verbleibende Restrisiko 
muss durch anderweitige Vorsorge, zum Beispiel 
beim Bauen, minimiert werden. 
Dieser Beratungsleitfaden stellt die Risiken die 
sich aus der Bodenerosion ergeben können dar. 
Er soll eine Hilfestellung zum Erkennen der Risi-
ken geben und weiterhin mögliche Vorsorgemaß-
nahmen aufzeigen.  
Wichtig ist dabei, dass alle betroffenen Akteure 
ihren Teil dazu beitragen, da die Maßnahmen 
aufeinander abgestimmt sein sollten und nur im 
Zusammenspiel eine optimale Wirkung im Sinne 
eines erfolgreichen Erosionsschutzes entfalten. 

Abbildung 1: Sturzflut aus Weg/Acker in Richtung Siedlung 
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Abbildung 2: Abgelagerte Schlammschicht nach 
einem Erosionsereignis 

1 Warum ist das Thema Bodenerosion 
für mich von Bedeutung? 

Wassererosion 

Bei Starkregenereignissen oder konvektiven Nie-
derschlägen handelt es sich um Niederschlagser-
eignisse, die lokal eng begrenzt sind und bei de-
nen große Regenmengen in kurzer Zeit auftreten. 
Meistens sind dies starke Gewitter in den Som-
mermonaten. Untersuchungen der letzten Jahre 
aus Sachsen zeigen eine Zunahme der Starkre-
gengefahr. Der gefährdete Zeitraum hat sich vom 
Frühsommer in den Spätsommer verschoben, d.h. 
aus einer Phase mit einer hohen in eine Phase mit 
geringer bis mittlerer Bodenbedeckung (1). 
Starkregenereignisse führen dazu, dass die 
Regenverdaulichkeit der Böden sehr schnell über-
schritten wird, was wiederum Oberflächenabfluss 
und Bodenabtrag begünstigt. Die Folge sind 
Überschwemmungen durch ansteigende Fließge-
wässer und Sturzfluten. 

Im Gegensatz zur Hochwassergefährdung, die 
flussnahe Tal- und Auenbereiche betrifft und sich 
durch Hochwassermodelle und -warnsysteme für 
die größeren Flüsse regional und zeitlich vorher-
sagen lässt, können die Folgen von Starkregener-
eignissen grundsätzlich jede Kommune treffen. 
Eine genaue Lokalisierung und Vorhersage der 
Niederschlagsmengen ist kaum möglich, was eine 
konkrete Vorwarnung für die betroffenen Regio-
nen erschwert. Zu den Schäden und Folgen von 
Sturzfluten mit meist großen finanziellen Auswir-
kungen für die Betroffenen zählen: 

 

 

 

• Bodenabtrag und Auftrag auf landwirtschaftli-
chen und nichtlandwirtschaftlichen Flächen; 

• Überflutung und Eindringen von Schlamm 
aus oberliegenden Ackerflächen in Grundstü-
cke, Gebäude und Infrastruktur; 

• Überlastung und Verstopfung von Abwasser- 
und Regenkanalisation; 

• Rasch ansteigende Wasserspiegel in Grä-
ben, Rückstau an Brücken, Durchlässen und 
Engstellen sowie Überflutung von Talberei-
chen.  

Die Vorbeugung gegen eventuelle Schäden aus 
Sturzfluten betrifft somit jeden, angefangen beim 
Bewirtschafter der Flächen, über den Grundstück-
seigentümer bis hin zu den Kommunen. Ein voll-
ständiger Schutz vor höherer Gewalt aus Stark-
niederschlag und wild abströmendem Wasser ist 
nicht möglich. Es gilt jedoch, aktuelle und in der 
Vergangenheit verursachte Defizite auf allen Ebe-
nen zu erkennen, wenn möglich zu beseitigen und 
so vorsorgend die Schadensausmaße in Zukunft 
nachhaltig zu reduzieren. Neben negativen Ver-
änderungen in der Bewirtschaftung landwirtschaft-
licher Flächen (Fruchtfolgen, Schlaggrößen, Be-
seitigung von Strukturelementen) sind die Ursa-
chen auch in der Überbauung natürlicher Abfluss-
bereiche, einer oftmals unzureichenden Dimensi-
onierung von Durchlässen und der Schaffung von 
Abflussbarrieren sowie Verstopfungspotenzial 
(zum Beispiel durch Einfriedungen) zu suchen. 

 

  

Abbildung 3: Reinigungsarbeiten im Siedlungsbe-
reich nach einem Erosionsereignis 
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Generell wirkt sich die zunehmende Bodenversie-
gelung insbesondere auf Kosten land-
wirtschaftlicher Nutzflächen negativ auf das Rück-
haltevermögen der Landschaft aus und begünstigt 
somit das Entstehen von Sturzfluten und Über-
schwemmungen. 

Ein Patentrezept für Vorsorge und Schutzmaß-
nahmen gibt es nicht. Ausgangspunkt für die Be-
wertung und Planung ist jedoch grundsätzlich eine 
eingehende Analyse der örtlichen Gegebenheiten 
und eventuell vorausgegangener Starkregener-
eignisse. Aus den Erfahrungen, Schäden und 
Gefährdungsschwerpunkten sind die Ursachen zu 
ermitteln und Lösungsansätze abzuleiten. 

Effiziente und kostengünstige Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen sind in den Entstehungsberei-
chen umzusetzen. Ein hoher Anteil des Gefahren-
potenzials lässt sich hier über eine Verminderung 
des Bodenabtrags und den Rückhalt von Wasser 
mit Hilfe von vergleichsweise kostengünstigen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen realisieren. Die 
gewünschte Wirkung wird jedoch in der Regel nur 
in Kombination mit innerörtlichen und wasserbau-
lichen Maßnahmen erreicht. Die Erfahrungen zei-
gen, dass innerörtliche und wasserbautechnische 
Probleme oftmals nur mit hohem finanziellem 

Aufwand zu lösen sind. Hervorzuheben ist, dass 
die Maßnahmenkonzepte unbedingt mit den an-
grenzenden Gebieten und Gemeinden abzustim-
men sind. Einzellösungen verstärken meist die 
Gefahr bei den unterliegenden Grundstücksnach-
barn, was auch wasserrechtlich untersagt ist. Zur 
Lösung der Probleme ist eine Abstimmung zwi-
schen Gemeinde, Bewirtschafter, Unterhaltungs-
verbänden, dem Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten, dem Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, Bau-
lastträgern und dem Landkreis erforderlich.  

Winderosion 

Im Gegensatz zur Wassererosion findet die Win-
derosion, bedingt durch die geringeren Gefahren-
situationen und nur selten auftretender Beein-
trächtigungen des öffentlichen Lebens, geringe 
Beachtung. Dennoch führen der stetige Bodenver-
lust sowie die -umlagerung durch Winderosion auf 
den sogenannten „leichten“ Standorten (sandige 
und schwach lehmige Böden) aber auch auf den 
Lößstandorten in trockenen Jahreszeiten bei un-
bedeckten Böden langjährig zu einer Beeinträchti- 

 

Abbildung 4: Sturzflut auf einer Straße in Richtung 
Siedlungsgebiet 

Abbildung 5: Abflussbahn einer Schlammflut 
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gung der Bodenfruchtbarkeit. Für den Menschen 
gefährlich können Extremereignisse in Form von 
Staubstürmen insbesondere im Straßenverkehr 
werden. Vorbeugende Schutzmaßnahmen gegen 
Winderosion sind ausschließlich auf den Entste-
hungsflächen umzusetzen. Ein Überblick hierzu 
sowie zum Prozess der Winderosion wird in Kurz-
form ergänzend zum Themenfeld Wassererosion, 
welches im Mittelpunkt des Leitfadens steht, in 
den folgenden Ausführungen gegeben.  

Gesetzliche Grundlagen 

Der Umgang mit bzw. der Schutz vor Bodenabtrag 
und wild abfließendem Wasser ist in einer Reihe 
von Gesetzen und Verordnungen sowohl auf Bun-
des- als auch Landesebene geregelt. 
Konkrete Regelungen zum Erosionsschutz finden 
sich insbesondere im Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) (2) und in der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung (BBodSchV) (3). 
Das Bodenschutzrecht verpflichtet zur Vorsorge 
(§ 7 BBodSchG) und Gefahrenabwehr (§ 4 
BBodSchG), um schädliche Bodenveränderungen 
unter anderem durch Erosion zu vermeiden (2). 
Beachten müssen dies Grundstückseigentümer 
und Flächenbewirtschafter, insoweit durch ihre 
Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Ein-
wirkungsbereich schädliche Bodenveränderungen 
hervorgerufen werden können. 
Der Landwirt erfüllt seine Vorsorgepflichten in der 
Regel durch die Umsetzung der Grundsätze der 
guten fachlichen Praxis nach § 17 BBodSchG, 
womit Bodenabträge durch eine standortange-
passte Nutzung möglichst vermieden werden. 
Dazu gehören insbesondere: 
 
1. Die Bodenbearbeitung hat unter Berücksich-

tigung der Witterung grundsätzlich standort-
angepasst zu erfolgen. 

2. Die Bodenstruktur ist zu erhalten oder zu 
verbessern. 

3.  Bodenverdichtungen sind, insbesondere 
durch Berücksichtigung der Bodenart, Boden-
feuchtigkeit und des von den zur landwirt-
schaftlichen Bodennutzung eingesetzten Ge-
räten verursachten Bodendrucks, soweit wie 
möglich zu vermeiden. 

 
 

 
4.  Bodenabträge sind durch eine standortge-

mäße Nutzung, insbesondere durch Berück-
sichtigung der Hangneigung, der Wasser- 
und Windverhältnisse sowie der Bodenbede-
ckung, möglichst zu vermeiden. 

5.  Die naturbetonten Strukturelemente der Feld-
flur, insbesondere Hecken, Feldgehölze, 
Feldraine und Ackerterrassen, die zum 
Schutz des Bodens notwendig sind, sind zu 
erhalten. 

6.  Die biologische Aktivität des Bodens ist durch 
entsprechende Fruchtfolgegestaltung zu er-
halten oder zu fördern. 

7.  Der standorttypische Humusgehalt des Bo-
dens ist, insbesondere durch eine ausrei-
chende Zufuhr an organischer Substanz oder 
durch Reduzierung der Bearbeitungsintensi-
tät, zu erhalten. 

Wird eine schädliche Bodenveränderung festge-
stellt oder droht diese, besteht die Pflicht zur Ge-
fahrenabwehr. Bei Anhaltspunkten für Gefahren 
für das Schutzgut Boden beurteilen die zuständige 
untere Bodenschutzbehörde (Landkreis bzw. 
kreisfreie Stadt) und das Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten (ALFF) den Sach-
verhalt. Das ALFF stellt dabei fest, ob sich die aus 
den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 
ergebenden Anforderungen eingehalten sind oder 
mögliche Ursachen außerhalb der Erosionsfläche 
liegen  (Fremdwasserzutritt)  und  empfiehlt  dem  
 
 
 

Abbildung 6: Winderosion 
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Hinweis: Vertiefende Hinweise und praktische 
Handlungsempfehlungen zur Erfüllung der 
Grundsätze werden in den Broschüren „Gute 
fachliche Praxis zur Vorsorge gegen Bo-
denschadverdichtungen und Bodenerosion“ 
(4) sowie „Gute fachliche Praxis - Bodenbe-
wirtschaftung und Bodenschutz“ vorgestellt 
(5). 

 
 
Bewirtschafter der Fläche ggf. geeignete erosi-
onsmindernde Maßnahmen. Die notwendigen 
Maßnahmen können durch die zuständigen Be-
hörden auch angeordnet werden (§ 8 BBodSchV), 
(6).  
Hierbei wird die Gefahr für den Boden bewertet, 
jedoch nicht Gefahren für andere Schutzgüter 
außerhalb der Erosionsfläche, wie Verkehrs- und 
Siedlungsflächen, Naturschutzgebiete und Ge-
wässer. Diese sind nach geltenden Maßstäben 
der jeweiligen Rechtsbereiche zu bewerten und 
erforderlichenfalls durch Maßnahmen der hierfür 
zuständigen Behörden (Kommunen, Straßenbe-
hörden, Wasser- oder Naturschutzbehörden) ab-
zuwehren. Bei der Gefahrenabwehr ist die Zu-
sammenarbeit aller fachlich betroffenen Behörden 
und der Kommunen sowie der Grundstückseigen-
tümer bzw. -nutzer erforderlich. 
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) (7) regelt im 
§ 37 den Umgang mit wild abfließendem Wasser. 
Der Ablauf von wild abfließendem Wasser darf 
nicht zum Nachteil eines unterliegenden Grund-
stückes verstärkt oder verändert, aber auch nicht 
zum Nachteil eines oberliegenden Grundstückes 
behindert werden. Aus Gründen des Wohls der 
Allgemeinheit, insbesondere der Wasserwirtschaft, 
der Landeskultur und des öffentlichen Verkehrs, 
kann die zuständige Wasserbehörde Abweichun-
gen zulassen. Hieraus ergeben sich Anforderun-
gen hinsichtlich der Art und Weise der Bodennut-
zung, aber auch an die Ableitung geeigneter Vor-
sorgemaßnahmen.  
Nach einer 2013 erfolgten Änderung der Definition 
für Hochwasser in § 72 des WHG (7) sind auch 
Überschwemmungen durch lokale Starkregener-
eignisse vom Hochwasserbegriff erfasst. Die Erar-
beitung von Gefahren- und Risikokarten und von 
Risikomanagementplänen im Hinblick auf die Ge-
fahr von Starkregenereignissen ist in dem laufen-
den ersten Zyklus zur Umsetzung der Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) (8) 

nicht erfolgt. Eine Änderung erfolgt frühestens für 
den nächsten Berichtszyklus (2018). 
Fachliche Hinweise zur Überflutungsvorsorge 
insbesondere im Hinblick auf seltene und außer-
gewöhnliche Starkregenereignisse sind im DWA-
Themenheft "Starkregen und urbane Sturzfluten – 
Praxisleitfaden zur Überflutungsvorsorge" enthal-
ten (9). Danach sollten die Kommunen Maßnah-
men zur Vorsorge gegen solche Ereignisse u. a. 
im Rahmen der Bauleitplanung nach dem Bauge-
setzbuch nutzen (Flächennutzungs- und Bebau-
ungspläne). Dazu gehören beispielsweise die 
Flächenvorsorge zum Freihalten überflutungsge-
fährdeter Flächen, das Freihalten und die Siche-
rung bedeutender Abflussflächen und Retentions-
flächen. 
Maßnahmen zur Bauvorsorge zum Schutz gefähr-
deter Objekte können im Rahmen der bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften festgelegt werden. 
Schließlich sind die Entwässerungsplanung, die 
Abwasserbeseitigung mit den dafür geltenden 
Vorschriften sowie eine ordnungsgemäße Gewäs-
serunterhaltung wichtige Betrachtungsfelder zur 
Vorsorge gegen Starkregen und urbane Sturzflu-
ten. 
Weiterhin sei an dieser Stelle auch auf den Ab-
schnitt C 4 des Abschlussberichts des BMBF-
Forschungsprojekts „URBAS“ hingewiesen (10). 
Darüber hinaus wird auf die Verkehrssicherungs-
pflicht und die Anforderungen aus dem Nachbar-
recht hingewiesen. Derjenige, der eine Gefahren-
quelle schafft oder unterhält, hat die Pflicht, die 
notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu 
treffen, um Schäden anderer zu verhindern. Bei 
Unterlassung drohen Schadensersatzansprüche. 
Eine Haftung des Grundstücksbesitzers 
bzw. -nutzers wegen Verletzung der Sorgfalts-
pflichten besteht grundsätzlich nicht für vom 
Grundstück ausgehende typische Beeinträchti-
gungen. Das sind zum Beispiel Beeinträchtigun-
gen durch Bodenabtrag oder wild abfließendes 
Wasser von einer Ackerfläche, die nach den 
Grundsätzen der Guten fachlichen Praxis bewirt-
schaftet wird. Auf solche Beeinträchtigungen muss 
man sich durch sein Verhalten oder geeignete 
Vorsorgemaßnahmen einstellen.   



 

14 
 

Beratungsleitfaden Bodenerosion und Sturzfluten 

2 Was ist Bodenerosion? 

Bodenerosion ist der an der Landoberfläche vor-
wiegend anthropogen begünstigte Abtrag von 
Bodenmaterial durch fließendes Wasser oder 
Wind. Demgegenüber ist Erosion der natürliche 
landschaftsformende Abtragungs- und Material-
verlagerungsprozess durch Wind, Wasser und 
Eis. Sind die von Wind und Wasser ausgehenden 
Kräfte auf Bodenpartikel stark genug, können 
diese aufgenommen und transportiert werden. 

 

 
2.1 Wie kommt es zur Wassererosion? 

Prozess und Formen der Bodenerosion durch 
Wasser 

Bei der Bodenerosion durch Wasser wird zwi-
schen den Erosionsformen flächenhafte Erosion 
(Abbildung 7) sowie Rillen-, Rinnen- und Grabene-
rosion (Abbildung 8) unterschieden.  

 

Der Erosionsprozess besteht aus zwei Teilprozes-
sen, der Ablösung sowie dem Transport von Bo-
denpartikeln. Die Energie der aufprallenden Re-
gentropfen eines Niederschlagsereignisses führt 
zur Zerstörung von Bodenaggregaten und zur 
Ablösung von Bodenteilchen.  

Abbildung 7: Flächenhafte Erosion auf einer 
Ackerfläche 

Flächenhafte Erosion

Rillenerosion
(<10 cm Tiefe)

Rinnenenerosion
(10 bis <40 cm Tiefe)

Grabenerosion
(≥40 cm Tiefe)

Abtrag

Transport

Sedimentation

Abbildung 8: Bodenerosion durch Wasser (eigene Darstellung nach (11)) 
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Das abgelöste Material lagert sich feinschichtig 
auf der Bodenoberfläche ab und wird mit dem 
infiltrierenden Regenwasser in die Makroporen 
gespült. Zusätzlich werden auch feinere Boden-
poren abgedichtet, es kommt zur Verschlämmung. 
Das Infiltrationsvermögen des Bodens wird ge-
hemmt und überschüssiges Niederschlagswasser 
kann bei entsprechender Hangneigung abfließen.  
Je länger und stärker geneigt ein Hang ist, umso 
mehr nimmt der Oberflächenabfluss zu. Es kommt 
zu einer Konzentration des abfließenden Wassers 
in kleinen Tiefenlinien, die zur Rillenerosion führt. 
Durch die erhöhte Transportkraft des Wassers 
bilden sich bis zu 10 cm tiefe Rillen oder noch tiefe-
re Rinnen und Gräben (Abbildung 9), aus denen 
massiv Bodenmaterial erodiert und abtransportiert 
wird (12), (13). 

Mit Abnahme der Hangneigung (zum Beispiel im 
Unterhangbereich) sinken die Fließgeschwindig-
keit und somit auch die Transportkapazität des 
Oberflächenwassers. Die mitgeführten Bodenteil-
chen setzen sich ab, es kommt zur Sedimentation. 

 

 

Einflussfaktoren 

Ein Erosionsereignis wird zumeist durch das Zu-
sammentreffen verschiedener Einflussfaktoren 
ausgelöst und in seinem Ausmaß bestimmt. Hohe 
Niederschlagsmengen und -intensitäten bewirken 
das Ablösen von Bodenteilchen und verursachen 
Oberflächenabfluss. 

Wie stark Teilchen abgelöst werden, hängt von der 
Erosionsanfälligkeit des Bodens ab. So sind 
Lößböden, wie sie vor allem auf den ackerbaulich 
genutzten Flächen im Schwarzerdegebiet zu finden 
sind, stark erosionsanfällig. Dagegen stärken ein 
hoher Humusgehalt im Boden, eine erhöhte Stein-
bedeckung sowie gute Aggregierungs- und Was-
serdurchlässigkeitseigenschaften den Erosionswi-
derstand eines Bodens.  

Die Reliefeigenschaften eines Hanges zählen zu 
den wichtigsten Erosionsfaktoren. Je steiler ein 
Hang ist, umso eher und schneller fließt auftreffen-
des Niederschlagswasser oberflächlich hangab-
wärts. Der Prozess des Oberflächenabflusses wird 
durch große Hanglängen weiter verstärkt.  

Eine dichte Pflanzenbedeckung schützt den Boden 
vor Erosion und vermindert den Oberflächenab-
fluss. Umgekehrt erhöht sich in Phasen mit geringer 
Bodenbedeckung, zum Beispiel nach der Ernte das 
Erosionsrisiko deutlich (14). 

Auswirkungen der Bodenerosion durch Was-
ser 

Die Auswirkungen der Bodenerosion und ihre 
Schäden lassen sich in Abhängigkeit ihres Auftre-
tens für On-Site- und Off-Site-Bereiche unter-
scheiden. Der On-Site-Bereich befindet sich auf 
der Erosionsfläche und ist durch Bodenabtrag, 
Materialtransport und Ablagerung gekennzeichnet 
und ist oftmals eine Ackerfläche (Abbildung 10). 
Zumeist außerhalb der Entstehungsfläche befindet 
sich der Off-Site-Bereich. Hier kommt es zum 
Transport und zur Ablagerung von Bodenmaterial 
und dem Zufluss von Wasser mit seinen Inhalts-
stoffen. Die Schäden im Off-Site-Bereich betreffen 
häufig Gewässer und Niederungen sowie Straßen 
und Siedlungen (13). 

 

 

 

 

Abbildung 9: Grabenerosion auf einer Ackerfläche 
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- 0,3m

- 1,0m

- 10,0m

Wind
- 1000mFerntransport

< 0,002 mm

Nahtransport
< 0,01 mm

0,001-0,1 mm
Ton und Schluff

Suspension
schwebend

„Staubsturm“

Saltation
hüpfend/springend
Fein- bis Mittelsand

0,1-1 mm

rollend/ kriechend
Grober Sand/Kies

>1 mm

Höhe

Abbildung 11: Schema der Winderosion (eigene Darstellung nach (15)) 

 

2.2  Wie kommt es zur Winderosion? 

Die Diskussion in Bezug auf Schäden durch Bo-
denerosion fokussiert sich in Deutschland sowie 
auch in Sachsen-Anhalt fast ausschließlich auf die 
Wassererosion. Das Risiko der Winderosion für 
die Landwirtschaft, den Boden sowie den Men-
schen, wird hingegen nur temporär, meist im 
Nachgang von Sichtbehinderungen für Autofahrer 
durch Sandstürme diskutiert. 
 

 

 

Prozess der Bodenerosion durch Wind 

Auslöser der Winderosion sind Starkwinde, die ab 
einer bestimmten Geschwindigkeit Turbulenzen 
an der Bodenoberfläche erzeugen und Bodenteil-
chen in Bewegung bringen. Kollidieren die in Be-
wegung versetzten Bodenteilchen dann wiederum 
mit ruhenden Teilchen am Boden, können diese 
zerschlagen und/oder in die turbulente Zone ge-
schleudert werden. So wird durch eine Kettenreak-
tion der Prozess fortgesetzt. Je nach Windge-
schwindigkeit und Größe der Bodenteilchen sind 
drei Bewegungsformen zu beobachten, die sche-
matisch in Abbildung 11 dargestellt sind:  

Schweben (Suspension) 

Kleine Bodenteilchen mit einem Durchmesser 
< 0,1 mm können, nachdem sie durch Turbulen-
zen oder Kollisionen in Bewegung versetzt wur-
den, in große Höhen aufgewirbelt und im Luft-
strom über große Entfernungen transportiert wer-
den. 

Springen (Saltation) 

Bodenteilchen mit einem Durchmesser von 0,1 bis 
0,5 mm bewegen sich vorwiegend springend in 
Sprunghöhen zwischen 0,1 und 1 m über den 
Boden. Beim Herabfallen kollidieren diese mit an  
 
 

Abbildung 10: On-Site-Bereich auf einer Ackerflä-
che mit sichtbaren Abtrags- und Transportrinnen 
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Abbildung 13: Wirkung einer Schutzpflanzung auf die Windgeschwindigkeit (eigene Darstellung nach (16)) 
 

 

der Oberfläche ruhenden Teilchen, können diese 
zerschlagen bzw. in Abhängigkeit von deren Grö-
ße wiederum in Bewegung versetzen. 

Rollen/Kriechen 

Größere Bodenteilchen (> 0,5 mm) bewegen sich 
durch den Winddruck oder werden durch Kollision 
in Bewegung gesetzt bzw. gehalten oder bewegen 
sich kriechend oder rollend an der Bodenoberflä-
che. 
 

Einflussfaktoren 

Die Winderosion wird von den Wirkfaktoren Klima, 
Bodenerodierbarkeit, Windoffenheit, Bewirtschaf-
tung und Schutzmaßnahmen bestimmt: 

Von den Klimaelementen ist die Windgeschwin-
digkeit der auslösende Faktor für die Winderosion. 
In Abhängigkeit von der Bodenteilchengröße steigt 
das Erosionsrisiko ab Windgeschwindigkeiten 
> 4 m/s stark an. 

Die Windrichtung ist für die Schutzwirkung von 
Hindernissen von Bedeutung, da in deren Lee-
Bereichen der Bodenabtrag bis in eine Entfernung 
des 25-fachen der Höhe der Windhindernisse 
vermindert ist (siehe Abbildung 13). 

Bedingt durch die hohen Kohäsionskräfte des 
Wassers ist die witterungsbedingte Feuchte an der 
Bodenoberfläche von Relevanz. Die Abtragsge-
fährdung steigt mit zunehmender Trockenheit. 

In Abhängigkeit von der Größe der Bodenteilchen 
an der Bodenoberfläche, die sich im Wesentlichen 
aus der Bodenart, dem Humusgehalt sowie dem 
Bodengefüge ergibt, unterliegen Böden einer un-
terschiedlichen Empfindlichkeit gegenüber der 
Winderosion. Generell gilt, je größer das Boden-
teilchen umso größer ist die notwendige Windge-
schwindigkeit, um das Teilchen in Bewegung zu  
  

Abbildung 12: Durch Winderosion abgelagertes  
Bodenmaterial am Ackerrand 
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versetzen. Sandböden mit ihrem Einzelkorngefüge 
sind deshalb gefährdeter als Tonböden, die zwar 
von der Korngröße her kleiner sind, jedoch in der 
Regel relativ große verkittete Aggrega-
te/Bodenteilchen aufweisen. 

Ein wichtiges Kriterium für die Winderosionsge-
fährdung ist die Windoffenheit. Im Lee- und Luv-
Bereich von Windschutzelementen kommt es zum 
Absinken der Windgeschwindigkeit und somit zur 
Abnahme des Abtragsrisikos (Abbildung 13). 

Auswirkungen der Bodenerosion durch Wind 

Im Gegensatz zum Schweben bewegen sich Bo-
denteilchen durch Springen und Rollen in der Re-
gel nur im Bereich des Ackerschlages und lagern 
sich vor Windhindernissen (Ackerrandstreifen, 
Windschutzstreifen) ab (Abbildung 12). Hier führen 
sie zu einem Bodenauftrag und gegebenenfalls zu 
einer Pflanzenüberdeckung. Ertragsschäden und 
eine Verringerung der Bodenfruchtbarkeit sind die 
Folge. Der Ferntransport, ausgelöst durch schwe-
bende Bodenteilchen, ist besonders gefährdend 
für den Boden. Mit der Staubwolke werden die 
fruchtbarsten Bestandteile des Bodens, wie 
Schluff- und Tonminerale, Humus und Pflanzen-
nährstoffe über große Entfernungen, meist weit 
über den Ackerschlag hinaus, transportiert und 
können am Ablagerungsort wiederum große 
Schäden in Form von Bodenauftrag und Pflan-
zenüberdeckung hervorrufen.  

Durch die in Bewegung versetzten Partikel kann 
es zur Verletzung an Pflanzen kommen (Wind-

schliff). Werden dabei die Pflanzenblätter beschä-
digt führt dies in der Regel zu deren Abtrocknung 
und zu massiven Ertragsausfällen. 

Am Ausblasungsort bleiben nur die groben, hu-
musarmen Bodenteilchen zurück. Dies führt hier 
zu einer deutlichen Verringerung der Bodenfrucht-
barkeit. Für den Menschen gefährlich werden 
große, dichte Staubwolken, die zu Sichtbehinde-
rungen (wie in Abbildung 14 dargestellt) oder an-
deren Schäden führen können. 
  

Abbildung 14: Sand-/Staubsturm auf der Autobahn 
A14 bei Welsleben (08.04.2011) 
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3 Welche Erosionsgefährdung liegt in 
Sachsen-Anhalt vor? 

Wassererosion 
Bodenerosion durch Wasser tritt in Sachsen-
Anhalt schwerpunktmäßig in den Berg- und Hügel-
ländern im Süden und Südwesten des Landes auf. 
Zusätzlich sind die ackerbaulich genutzten Flä-
chen des Unterharzes, die Lößböden des östli-
chen und nördlichen Harzvorlandes sowie der 
Magdeburger Börde und der Querfurter Platte 
verstärkt durch Erosion gefährdet (siehe Abbil-
dung 15). 
 
Winderosion 
Schwerpunkte der Bodenerosionsgefährdung 
durch Wind sind in Sachsen-Anhalt die Altmark-
platten, der Bereich des Flämings sowie der Dü-
bener Heide. Ursache ist die hohe Erodibilität der 
hier vorkommenden sandigen bis lehmig-sandigen 
Böden. 
Einen weiteren Schwerpunkt bilden Niedermoor-
standorte unter ackerbaulicher Nutzung. Großflä-
chig trifft das auf die Randbereiche des Drömlings, 
das Fiener Bruch, das Große Bruch sowie auf 
Teilflächen in den Niederungen der Havel und des 
Tangers zu (siehe Abbildung 16). 
Als Besonderheit für Sachsen-Anhalt ist zu beach-
ten, dass die hier vorkommenden Lößböden bei 
hoher Windoffenheit, unbedeckten Böden und 
Trockenheit an der Bodenoberfläche eine sehr 
hohe aktuelle Winderosionsgefährdung aufweisen 
und entsprechend zu starken Ausblasungen nei-
gen.  
 

3.1 Wie erhalte ich Informationen und 
Daten zur Bodenerosionssituation 
in meinem Ort? 

Wassererosion 
Um Aussagen zur Erosionsgefährdung landwirt-
schaftlicher Flächen treffen zu können, sind Mo-
dellansätze erforderlich. Diese ermöglichen, die 
Einflussfaktoren der Bodenerosion in vereinfachter 
Form zu beschreiben und zu bewerten. Damit 
kann das Erosionsrisiko hinsichtlich des potenziel-
len Bodenabtrages eingestuft werden.  
Je nach Fragestellung existiert eine Vielzahl von 
Erosionsmodellen, die allerdings nur mit ganz 

unterschiedlichem Bearbeitungsaufwand einge-
setzt werden können. Für Deutschland gilt die 
Allgemeine Bodenabtragsgleichung (ABAG) als 
empirische Standardvariante zur Abschätzung der 
Bodenerosion durch Wasser bei flächenhafter 
Erosion (14), (17). Sie ist die Grundlage von zahl-
reichen Erosionsgefährdungskarten verschiedener 
Bundesländer, so auch in Sachsen-Anhalt.  
Die Allgemeine Bodenabtragsgleichung bewertet 
in vereinfachter Form die Beziehung zwischen 
langjährig mittlerem Bodenabtrag und den Ein-
flussfaktoren Niederschlag, Boden, Hanglänge, 
Hangneigung und Bodenbedeckung/-bearbeitung. 
 
 

 
 
 
Winderosion 
Die Winderosionsgefährdung in Deutschland wird 
gegenwärtig über das matrixbasierte Expertensys-
tem DIN 19706 eingestuft, welches Gefährdungs-
stufen jedoch keine Abtragsmengen ausweist 
(18). Zur Bewertung der Winderosionsgefährdung 
nach DIN 19706 liegen für Sachsen-Anhalt alle 
notwendigen Eingangsgrößen vor. 
 
 

Hinweis: Im Anhang 1 finden Sie nähere Aus-
führungen zur Bestimmung des langjährig 
mittleren Bodenabtrags mittels ABAG und 
Karten zur Abschätzung der verschiedenen 
Einflussfaktoren in Sachsen-Anhalt. 

Hinweis: Im Anhang 2 werden weitere Infor-
mationen zur Ermittlung der Winderosionsge-
fährdung auf landwirtschaftlichen Flächen ge-
geben. Eine Übersicht der in Sachsen-Anhalt 
vorhandenen Daten zur Bestimmung der Win-
derosionsgefahr nach DIN 19706 steht dort 
ebenfalls zur Verfügung. 
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Abbildung 15: Übersichtskarte der potenziellen Wassererosionsgefährdung im Land Sachsen-Anhalt 
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Abbildung 16: Übersichtskarte der potenziellen Winderosionsgefährdung im Land Sachsen-Anhalt 
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3.2 Wie schätze ich das Bodenerosions-

risiko vor Ort ein? 

Wassererosion 

Die in den folgenden Abschnitten vorgestellten 
Ansätze für die Erfassung und Bewertung des 
lokalen Wassererosionsrisikos und von Auswir-
kungen von Sturzfluten im kommunalen Innenbe-
reich sowie die Vorstellung von möglichen Vorsor-
gemaßnahmen wenden sich in erster Linie an die 
lokalen Akteure vor Ort, wie Kommunalvertreter, 
Landwirte, Berater aber auch an interessierte Bür-
ger, die sich mit dieser Thematik auseinanderset-
zen wollen oder müssen. Im nachfolgenden Text-
teil wird eine kurze Erläuterung zur prinzipiellen 
Vorgehensweise gegeben. Hierfür wurden Check-
listen erarbeitet, anhand deren schrittweisen Ab-
arbeitung das Gefährdungsrisiko eingestuft, Hand-
lungsbedarf und Vorsorgemaßnahmen abgeleitet 
werden können. Der Ausgangspunkt für die Aus-
einandersetzung mit der Erosionsproblematik sind 
entweder  

a) die Risikoanalyse, kommunales Risikoma-
nagement und Vorsorgeberatung oder  

b) Planungsprozesse, bei denen Auswirkungen 
von Bodenerosion zu prüfen sind oder 

c) der konkrete Schadensfall. 

Im Falle eines konkreten Schadenereignisses ist 
zur Sondierung und Einordnung des Ereignisses 
die Checkliste 1 gemäß Abbildung 18 heranzuzie-
hen.  

Waren innerörtliche Bereiche und/oder infrastruk-
turelle Anlagen betroffen, ist die Checkliste 2 ent-
sprechend Abbildung 19 zu nutzen. Für das kom-
munale Risikomanagement gegen Starkregen und 
urbane Sturzfluten sollte der Praxisleitfaden zur 
Überflutungsvorsorge (DWA-Themenband) her-
angezogen werden (9). 

Zur Einschätzung der Gefährdungssituation auf 
den landwirtschaftlichen Flächen und Ableitung 
des Handlungsbedarfs, ist die Checkliste 3 gemäß 
Abbildung 20 anzuwenden. Diese kann gleichfalls 
im Vorfeld von Planungsvorhaben oder zur Risi-
koanalyse im Rahmen einer Vorsorgeberatung 
Verwendung finden. 
 
Tabelle 1: Beurteilung des Handlungsbedarfs 
nach dem mittels ABAG abgeschätzten langjährig 
mittleren jährlichen Bodenabtrag in t/ha im Ver-
hältnis zur Bodenzahl (BZ) 
 

langjährig 
mittlerer 
jährlicher 
Bodenab-
trag (t/ha*a) 

Beurteilung des Handlungs-
bedarfs für das Schutzgut 
Boden 

≤ BZ/8  
 
Kappungs-
grenze 7 

Gefahrenverdacht ist ausgeschlos-
sen. 
Mit zunehmendem Schwellenwert 
erhöhen sich die Anforderungen an 
Vorsorgemaßnahmen gegen Bo-
denerosion. 

> BZ/8 und  
≤ BZ/4  
 
Kappungs-
grenze 13 

Anforderungen der Vorsorge und 
Gefahrenabwehr sind in der Regel 
erfüllt, wenn alle zumutbaren Erosi-
onsschutzmaßnahmen ergriffen 
werden. 
- Vorsorgeberatung empfehlens-

wert 

> BZ/4  
 
Kappungs-
grenze13 
 

Anforderungen der Vorsorge in der 
Regel nicht und der Gefahrenab-
wehr vermutlich nicht erfüllt. 
- Vorsorgeberatung notwendig 
- Gefahrenverdacht, weiterführen-

de Untersuchungen notwendig 
- Maßnahmen der Gefahrenab-

wehr können notwendig sein 

> BZ/2 Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
in der Regel sofort notwendig. 

Abbildung 17: Umgelagertes Bodenmaterial auf 
einem Gartengrundstück 
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Unter Nutzung der Checkliste 3 werden die erosi-
onswirksamen Faktoren bestimmt und mit der 
ABAG der langjährig mittlere Bodenabtrag in Ton-
nen je Hektar für den Schlag berechnet. Abhängig 
von der Größenordnung kann der weitere Hand-
lungsbedarf zum Schutz vor schädlicher Boden-
veränderung eingeschätzt werden. Dabei können 
die in der Tabelle 1 aufgeführten Schwellenwerte 
als Orientierung Anwendung finden. 

Die Schwellenwerte beziehen sich auf die Gefähr-
dung des Schutzguts Boden und die mittels ABAG 
abgeschätzte mittlere jährliche flächenhafte Bo-
denerosion (siehe Anhang 1).  

Ziel der Vorsorge ist es, durch geeignete und im 
Landwirtschaftsbetrieb umsetzbare Erosions-
schutzmaßnahmen den geschätzten aktuellen 
Bodenabtrag mindestens unter den Schwellenwert 
BZ/8 mit der Kappungsgrenze von 7 t/ha und Jahr 
zu bringen. Diese sind Abbildung 20 zu entneh-
men und werden im Abschnitt 4 erläutert. 

Für andere Schutzgüter wie Siedlungen und Ver-
kehrswege kann die Einhaltung dieses Schwel-
lenwertes nicht garantieren, dass bei Starknieder-
schlagsereignissen keine Schäden entstehen. 

Um hier geeignete Vorsorgemaßnahmen ableiten 
zu können, sind weiterführende Untersuchungen 
erforderlich. Dies schließt dann die Analyse des 
Kleineinzugsgebietes mit seinem Oberflächen-
wasserabfluss und die Betrachtung landeskulturel-
ler, ingenieurtechnischer und bautechnischer 
Maßnahmen ein (siehe Checkliste 2), die unter 
Umständen über die Bewirtschaftungsanpassung 
(siehe Checkliste 3) hinaus zu ergreifen sind. 

 

 
 

Erläuterung 

Bodenzahl (BZ): mittlere gewichtete Bodenzahl 
gemäß Unterlagen der Bodenschätzung im Ein-
zugsgebiet der flächenhaften Erosion. 

Kappungsgrenze: Im Sinne eines nachhaltigen 
Bodenschutzes erfolgt eine Kappung der Schwel-
lenwerte auf maximal tolerierbare Bodenabträge. 
Ist zum Beispiel der Quotient aus Bodenzahl/8 

größer als die Kappungsgrenze von 7 t/ha und 
Jahr, gilt die Kappungsgrenze als Schwellenwert.  

 

 
 

Winderosion  

Für die Einschätzung des Winderosionsrisikos 
sind in der Tabelle 2 entsprechende Orientie-
rungswerte für den Beginn der Winderosion ange-
geben. Diese geben lediglich Hinweise, von wann 
ab diesem Problem erhöhte Aufmerksamkeit zu 
schenken ist (4). 

 
Tabelle 2: Übersicht über häufige Ausgangsbe-
dingungen für das Auftreten von Winderosionser-
eignissen ((4) angepasst) 
 

Windge-
schwin-
digkeit 

Windgeschwindigkeiten über 6 m/s bis 8 
m/s (gemessen in einer Höhe von 10 m 
über Geländeoberfläche) bei trockener 
Witterungslage begünstigen die Windero-
sion. 

Bodenan-
fälligkeit 

Sande, bevorzugt Feinstsande mit gerin-
gen Ton- und/oder Schluffgehalten sowie 
trockene Lößböden besitzen eine erhöhte 
Erosionsgefährdung. 

Boden-
oberflä-
che 

Bei Bodenbedeckungsgraden < 25% 
(durch Pflanzen oder Pflanzenrückstände) 
besteht ein hohes Risiko der Auswehung. 

Je rauer die Oberfläche des Bodens ist, 
umso stabiler ist sie gegenüber dem Wind. 

Windof-
fenheit in 
der Land-
schaft 

Wenn in waldarmen Gebieten lineare 
Landschaftselemente unter 5 km pro km2 

vorhanden sind besteht ein erhöhtes Ero-
sionsrisiko. 

Hinweis: Eine Musteraufgabenstellung für die 
Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen fin-
den Sie im Anhang 3. 

Hinweis: Fachliche Unterstützung für die Be-
arbeitung der Checklisten, für weiterführende 
Maßnahmenplanung sowie deren Umsetzung 
geben die unteren Bodenschutzbehörden der 
Landkreise und kreisfreien Städte sowie die 
Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten (siehe Kapitel 6). 
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Abbildung 18: Checkliste 1 nach dem Schadensfall (1 siehe (9), (20)) 
  

Schadensfall 

nur Oberflächenwasser
ohne Bodenablagerung 

Sonderfall: 
Sturzflut/ wild- 

abfließendes Wasser

Bodenabtrag/ 
-ablagerung 

einmalig

Prüfung auf 
Niederschlagsextremereignis

→ höhere Gewalt

Bewirtschaftung analysieren 

Erfolgten Änderungen 
an der örtlichen Infrastruktur?

Bodenabtrag/
-ablagerung 
wiederholt

 Landwirtschaftliche 
Fläche

Checkliste 3 

ja
Vorgehen nach 1

         nein

ja

 
Ortslage

Checkliste 2
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Modellbetrachtung optional

Sturzflut/Schlammlawine
in Folge von Starkregen

Gefahrenabwehr für Bürger,
Eigentum und Infrastruktur 

Aufräumarbeiten 

Schadens-/ 
Bestandsaufnahme Einsatzanalyse 

Analyse der Über-
flutungsursache und

Schadensschwerpunkt 

Optimierung der Gefahrenabwehr, 
Erstellung eines Alarm- und 

Einsatzplanes für Überflutungen 
aus Starkregen

- topografische Gegebenheit
• Tiefpunkte
• Tallinienübergänge in die Kommunen
• Zuflussbereich aus Aussenbereich
• oberflächige Fließwege

- Niederschlagsanalyse
• Häufigkeit
• Niederschlagsmenge

- Bebauungs- /Infrastruktur
• Gefährdungsbereich
• Freifläche, Versiegelungsgrad
• Höhenlage der Gebäude

- Entwässerungssysteme und Gewässer
• Kanalnetz
• Gewässer einschl. der Verrohrungen 
   der Durchlässe
• Abflußbahnen auf befestigten und
  unbefestigten Flächen, Straßen 
  und Wegen

Au
fn

ah
m

e 
au

s 
ör

tli
ch

er
 S

itu
at

io
n

Identifikation und Ausweisung von
potenziellen Risikobereichen und

deren Schadenspotenzial 

Entwicklung und Bewertung von
Vorsorge- und Schutzmaßnahmen 

- hydrologische Simulation
- GIS-Analyse der Fließwege
- hydraulische Simulation 

Abbildung 19: Checkliste 2 zur Beurteilung des Schadensfalls (19) 
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Fremdwasserzutritt
 

Erhöhung des Rückhalts
Maßnahme-Nr.: A2-A7,

B2, C1-C3

Fanggräben
Maßnahme-Nr.: C1

Verbesserung des 
Bodengefüges

Maßnahme-Nr.: A4-A7, 
A9, C2 

Flächen-/Linienhafte
Bodenabtragung 

1) Niederschlag
(Faktor nach Anhang 1-I )

∗

2) Boden
(Faktor nach Anhang 1-II)

∗

3) Neigung
(Faktor nach Anhang 1-III)

∗

4) Hanglänge
(Faktor nach Anhang 1-III)

∗

5) Bewirtschaftung
(Faktor nach Anhang 1-IV)
  

Erhöhung des 
Infiltrationsvermögens
Maßnahme-Nr.: A4-A7, 

A9, C2

Verkürzung der erosiven
Hanglänge

Maßnahme-Nr.: B1, B2,
B4, C3

Erhöhung der 
Bodenbedeckung und 
der Aggregatstabilität 

Maßnahme-Nr.: A1-A5, A8

Bodenabtrag (t/ha·a)  

Bodenzahl / 8
Kappungsgrenze

< 7 t/ha·a  
7-13 t/ha·a  Bodenzahl / 4

Kappungsgrenze
> 13 t/ha·a  

Gute fachliche Praxis  weiterführende 
Untersuchungen  

ja

jaBodenstrukturschäden
Bewertung nach 1  

=

Abbildung 20: Checkliste 3 zur Bestimmung des Bodenabtrags mit Angabe von Maßnahmen 
men zur Vermeidung des Abtrags (1 Brunotte, 2012 (weiterführende Literatur)) 
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4 Was kann ich tun? 

Maßnahmen können im Innen- und Außenbereich 
von Ortschaften durchgeführt werden. Im Innenbe-
reich dienen diese zum Schutz vor den Folgen 
und Auswirkungen von Bodenerosionen und 
Sturzfluten. Maßnahmen im Außenbereich dienen 
dem Schutz vor Bodenerosion und betreffen zu-
meist landwirtschaftliche Flächen. Das Ziel sind 
abtragsmindernde Strukturen und Bewirtschaf-
tungssysteme, um somit das Risiko von schadhaf-
ten Erosionsereignissen zu minimieren. Im weite-
ren Verlauf des Leitfadens werden auch Maß-
nahmen aufgezeigt, wie sich Ortschaften, aber 
auch Privatpersonen vor Schäden durch Erosion 
schützen bzw. diesen vorbeugen können. 
 

4.1 Welche Schutzmaßnahmen können 
im Außenbereich von Ortschaften 
ergriffen werden? 

Tritt auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche 
ein zu hoher langjährig mittlerer Bodenabtrag auf, 
so sind Maßnahmen zu ergreifen, die diesem 
entgegenwirken. Hierzu sind die am Standort vor-
liegenden anbautechnischen, landeskulturellen 
und natürlichen Bedingungen zu überprüfen und 
dabei festzustellen, welche Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um die Erosion auf ein tolerierba-
res Maß zu senken. 

In einem ersten Schritt ist zu prüfen, inwieweit die 
Ursachen außerhalb der Flächen zu finden sind. 
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Fremdwasser 
aus einem Straßengraben in den Acker überläuft. 
Es ist darauf einzuwirken, dass die dafür verant-
wortlichen Personen/Stellen Maßnahmen ergrei-
fen, dies zu unterbinden. 

 

Liegen die Ursachen auf der Fläche, müssen die 
erosionsmindernden Maßnahmen auch hier an-
setzen. Von den die Erosion bestimmenden Fak-
toren sind die Erosivität der Niederschläge (R-
Faktor), die Bodenart (K-Faktor) und die Hangnei-
gung (S-Faktor) als gegebene Größen anzusehen, 
die vom Landwirt nicht beeinflusst werden können. 

Über acker- und pflanzenbauliche Maßnahmen 
(Kapitel 4.1.1) hingegen kann auf den Bede-
ckungs- und Bearbeitungsfaktor (C-Faktor) deut-
lich Einfluss genommen werden. Daneben kommt 
die Änderung der Hang-, Flur- oder Schlaggestal-
tung (Kapitel 4.1.2) in Betracht über die insbeson-
dere die erosive Hanglänge (L-Faktor) beeinflusst 
werden kann. Darüber hinaus kann mit kulturtech-
nischen Maßnahmen (Kapitel 4.1.3) Einfluss auf 
erosionsbeeinflussende Standorteigenschaften 
genommen werden, um das Erosionsrisiko zu 
senken. 

Zur Unterscheidung von Maßnahmen zum Schutz 
vor Wasser und Winderosion dienen folgende 
Signaturen: 

Wassererosion    

Winderosion    

Hinweis: Maßnahmen, die sowohl gegen Wasser- 
als auch gegen Winderosion wirken, sind mit bei-
den Signaturen gekennzeichnet. 

 
4.1.1 Ackerbauliche Schutzmaßnahmen 

Die folgenden Schutzmaßnahmen haben das Ziel 
die Bodenbedeckung zu erhöhen sowie die Bo-
denstruktur und damit das Infiltrationsvermögen 
der Böden zu verbessern. Diese Maßnahmen 
werden auf den betreffenden Schlägen direkt 
durch den Bewirtschafter durchgeführt.  

Fruchtfolgegestaltung (A1) ,  

• Ein hoher Reihenabstand in Erosionsla-
gen ist zu vermeiden. 

• Ziel ist ein möglichst ganzjährig hoher 
Bedeckungsgrad der Fläche.  

• Winterzwischenfrüchte mit einer anschlie-
ßenden Mulch- oder Direktsaat wirken 
erosionshemmend. 

Abbildung 21: Zwischenfrüchte 
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Zwischenfruchtanbau (A2) ,  

• Zwischen den Vegetationszeiten der 
Hauptkulturen erfolgt eine Nutzung der 
Fläche. 

• Die angebauten Zwischenfrüchte können 
als Gründüngung oder Tierfutter verwen-
det werden. 

• Ein Schutz vor Erosion ist durch den Be-
wuchs der Flächen gegeben. 

• Zusätzlich wird die Bodenfruchtbarkeit und 
die Bodenstabilität gefördert. 

Untersaaten (A3)  
• Es erfolgt die Aussaat einer zusätzlichen 

2. Frucht zur Hauptkultur. 

• Die Untersaat kann als Gründüngung oder 
einige Zeit nach der Hauptfruchternte als 
Tierfutter genutzt werden. 

• Der Vorteil dieser Methode ist die erhöhte 
Bodenbedeckung, welche gerade bei wei-
ten Reihenabständen einen großen Nut-
zen bringt. 

Konservierende Bodenbearbeitung (A4) , 
 

• Bei der konservierenden Bodenbearbei-
tung wird auf den Einsatz des Pfluges 
verzichtet. 

 

 

 
• Es erfolgt eine möglichst flache Bodenbe-

arbeitung, wobei die Arbeitstiefe in der 
Fruchtfolge wechseln sollte, um Bearbei-
tungssohlen zu vermeiden. 

 

• Die Erntereste werden in den Boden ein-
gearbeitet. Das Ziel ist es, einen Boden-
bedeckungsgrad von mind. 25 % zu errei-
chen. Mittels des FAL-Fächers kann der 
Bodenbedeckungsgrad bestimmt werden 
(21). 

• Die Verwendung des Mulchsaat-
Verfahrens im Mais-, Zuckerrüben- und 
Kartoffelanbau sollte möglichst nur nach 
einer Zwischenfrucht erfolgen. 

Direktsaatverfahren (A5) ,  

• Direktsaatverfahren heißt Verzicht auf 
jegliche Bodenbearbeitung. Das Ziel ist 
ein möglichst hoher Bodenbedeckungs-
grad (ca. 70%). 

• Die Bestellung erfolgt mit einer speziellen 
Maschine. Dabei wird die Saat in einen 
Säschlitz abgelegt, so dass keine Boden-
bearbeitung stattfindet.  

• Grundsätzlich kann diese Maßnahme für 
Haupt- und Zwischenfrüchte angewandt 
werden. 

• Die Unkrautregulierung kann durch eine 
angepasste Fruchtfolge und Herbizidein-
satz erfolgen. 

 

  

Abbildung 23: Direktsaatverfahren 
Abbildung 22: Konservierende Bodenbearbeitung 
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Humuszufuhr und Kalkung (A6) ,  

• Humus und Kalk stabilisieren das Boden-
gefüge mit positivem Effekt auf das Infilt-
rationsvermögen. 

• Bodenerosion und -verdichtungen treten 
auf gut mit Kalk versorgten Flächen selte-
ner auf. 

• Die Humuszufuhr erfolgt über organische 
Dünger (auch Nebenernteprodukte) und 
Zwischenfrüchte. 

Behebung und Verminderung von Struktur-

schäden (A7)   

• Die Bodenschadverdichtung ist ein Aus-
druck von Strukturschäden. 

• Ursache sind natürliche Faktoren (Boden-
feuchte, -gefüge und –art, Lagerungsdich-
te), technische Faktoren (Radlast, 
Schlupf, Kontaktflächendruck) und 
menschliche Faktoren (Bearbeitungszeit-
punkt).  

• Eine Verminderung von Strukturschäden 
kann durch die Absenkung des Luftdru-
ckes der Reifen, Befahren der Flächen 
möglichst nur im trockenen Zustand, mög-
lichst breite Reifen oder Zwillingsbereifung 
erfolgen. 

• Direkt- und Mulchsaatverfahren verbes-
sern die Tragfähigkeit des Bodens. 

• Die Behebung von Strukturschäden ist 
mittels Tiefenlockerungsverfahren mög-
lich. 

Anpassung der Bewirtschaftungstermine (A8) 

,  

• Einhalten von kurzen Zeitabständen für 
unbedeckte Böden nach der Bodenbear-
beitung, dabei möglichst zeitnahe Aussaat 
der Zwischen- oder Hauptfrüchte 

• In der agrotechnischen Planung die erosi-
ven Zeiträume der Flächen beachten. 

Grobe Saatbettbereitung (A9) ,   
• Grobe Saatbettbereitung ist die Abkehr 

von einem feinen Saatbett hin zu einem 
groben. 

• Durch die größeren Bodenpartikel wird 
der Erosionswiderstand von Böden er-
höht.  

 
4.1.2 Erosionsmindernde Hang-, Flur- und 

Schlaggestaltung 

Hanggliederung durch Teilschläge (B1) , 
 

• Es erfolgt die Untergliederung größerer 
Schläge in kleinere Einheiten (Teilschlä-
ge). 

• Der Anbau unterschiedlicher Kulturen 
führt zu verschiedenen Entwicklungssta-
dien und Bedeckungsgraden der Teil-
schläge. 

Hanggliederung durch Grünstreifen (B2)  

• Im Feld werden Pufferstreifen quer zum 
Hang angelegt, dies hat eine Reduzierung 
der Fließgeschwindigkeit des Wassers zur 
Folge. 

• Im Sedimentstrom mittransportiertes Bo-
denmaterial wird zurückgehalten. 

• Auf geeigneten Standorten kann durch 
eine Tiefenlinienbegrünung dieses Ziel 
auch erreicht werden. 

  

Abbildung 24: Grobe Saatbettbereitung bei Raps 
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Änderung der Bearbeitungsrichtung (B3)   
• Vermeidung von erosionsfördernden 

Fahrspuren hangabwärts auf schwach bis 
mittel geneigten Flächen. 

• Die Bearbeitung erfolgt quer zum Hang 
auf schwach bis mittel geneigten Flächen. 

• Wenn die Schlagkonturen dies nicht zu-
lassen, wird eine Lockerung bzw. Begrü-
nung der Fahrgassen empfohlen. 

• Bei starker Hangneigung ist eine Kombi-
nation mit weiteren ackerbaulichen Maß-
nahmen ratsam. 

Anpassung der Schlagform und -größe (B4) 

,  

• Durch Anpassung des Schlages in Form 
und/oder Größe erfolgt eine Optimierung 
entsprechend der vorliegenden Erosions-
disposition. 

 
4.1.3 kulturtechnische Schutzmaßnahmen 

Anlage von Fanggräben (C1)  

• Die Abführung von Oberflächenwasser, 
welches nicht auf dem Ackerschlag her-
vorgerufen wurde (Fremdwasser), erfolgt 
durch am Oberhang angeordnete Gra-
bensysteme, die in die örtlichen Hauptvor-
fluter eingebunden werden. 

• Dadurch kommt es zur Verminderung der 
erosionswirksamen Wassermenge auf 
dem Ackerschlag, was die Verringerung  

 
der Fließgeschwindigkeit des Wassers auf 
dem Ackerschlag zur Folge hat. 

Bodenmelioration (C2)  

• Bodengenetisch und/oder bewirtschaf-
tungsbedingte Bodenstrukturschäden füh-
ren zu einer verminderten Regenverdau-
lichkeit der Böden. 

• Starke Schäden bzw. Verdichtungen un-
terhalb von 30 cm sind durch die Umstel-
lung auf dauerhaft konservierende Bo-
denbearbeitung nur mittel- bis langfristig 
zu regulieren. 

• Durch Maßnahmen der meliorativen Bo-
denauflockerung (Tieflockern, Krumenba-
sislockerung) können auch diese Gefüge-
schäden behoben werden. 

• Die Maßnahmen sind bei Bedarf durch 
Meliorationskalkungen zu unterstützen, 
diese wirken sich positiv auf bodenchemi-
sche und -biologische Prozesse aus. 

• Weiterhin positiv kann sich der Anbau von 
tiefwurzelnden Kulturen auswirken, da 
dadurch förderliche Makroporen entste-
hen und das Gefüge biologisch stabilisiert 
wird. 

Hanggliederung durch Barrieren (C3)  

• Große Hanglängen mit einheitlich ange-
bauten Fruchtarten erhöhen das Erosions-
risiko. 

Abbildung 26: Fanggraben 

Abbildung 25: Änderung der Bearbeitungsrichtung 
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• In Abhängigkeit von Hangneigung und 
Hanglänge ist die Verkürzung der erosi-
onswirksamen Hanglänge notwendig. 

• Anlage von quer zur Hanghauptgefälle-
richtung verlaufenden, gehölzbestande-
nen Grünstreifen mit einer Minimalbreite 
von 10 m. 

• In Abflusslinien sollte ein zusätzlicher 
biologischer Querverbau zur Verringerung 
der Fließgeschwindigkeiten erfolgen. 

• Die Barrieren dienen dem Rückhalt des 
mittransportierten Bodenmaterials. 

• Die Wirkung wird durch den Anbau unter-
schiedlicher Fruchtarten in den entstan-
denen Hangstreifen deutlich erhöht. 

Windschutzelemente (C4)   
• Es erfolgt die Anlage von ein- bis dreirei-

higen Windschutzpflanzungen quer zur 
Hauptwindrichtung. 

• Winddurchströmbarkeit ca. 40 bis 50 % 
• Reduzierung der Windgeschwindigkeit im 

Luv (Wirkungsbereich ca. 5-fache des 
Baumwipfels) sowie im Lee (Wirkungsbe-
reich ca. 25-fache des Baumwipfels, siehe 
Abbildung 13). 

• Ein weiterer Vorteil ist die Erhöhung des 
Biotopverbunds in der Agrarlandschaft. 

Die Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Wir-
kung und Anwendbarkeit der vorab vorgestellten 
Maßnahmen, die bei Bodenerosion durch Wasser 
und Wind zur Verbesserung der guten fachlichen 
Praxis angewandt werden können. Bewertet wird 
die Wirkung in Bezug auf den jeweiligen Einfluss-
faktor als hauptsächlicher Verursacher, d. h. alle 
anderen Faktoren sind im Optimum. Für den Re-
gelfall, dass mehrere Faktoren die Erosionsge-
fährdung verursachen, sind die entsprechenden 
Maßnahmen in geeigneter Weise und in Abstu-
fung des Grades der Beeinflussung zu kombinie-
ren. Der Wirkungsnachweis kann mittels Checklis-
te 3 (Abbildung 20) oder einem geeigneten ABAG-
Kalkulator geführt werden. 

Da die begünstigenden Faktoren für Wasser- und 
Winderosion in weiten Teilen übereinstimmen, 
wurde auf eine getrennte Ausweisung verzichtet, 
auf spezifische Erosionsursachen wird in der Ta-
belle 3 verwiesen. Im Mittelpunkt der Maßnahmen 
steht der einzelne Schlag. Betrifft ein Erosionsge-

biet mehrere Schläge, sind diese einzeln zu be-
werten. Ein Sonderfall bei der Wassererosion 
nimmt als Erosionsursache das Fremdwasser ein. 
Hierfür sind im oberliegenden Gebiet die Entste-
hungsfläche zu identifizieren und erste Maßnah-
men zur Verminderung des Oberflächenabflusses 
einzuleiten. Für den zu bewertenden Schlag ist 
das verbleibende Fremdwasser entsprechend 
Tabelle 3 abzuführen. 
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Tabelle 3:  Übersicht über die Wirkung und Anwendbarkeit der im Text beschriebenen Maßnahmen 
hinsichtlich verschiedener Erosionsursachen, die zur Verbesserung der Guten fachlichen 
Praxis bei Wind- und Wassererosion angewandt werden können. 

 

 Maßnahme 
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Bodenbede-
ckung 

+ ++ ++ + ++ o o ++ + + ++ o ++  o ++ ++ 

Bodenstruktur/  
Regenverdau-
lichkeit1) 

+ + o ++ ++ ++ ++ + + o o + o  ++ o o 

Hangneigung1) o o o o o o o o o + ++ + ++  o ++  

Ungeschützte 
Schlaglänge 

                 

Erosive Hang-
länge1) 

o o o o o o o o o + ++ + ++  o ++  

Windoffenheit2) o o o o o o o o o + + + ++  o + ++ 

Fremdwasser1) o o o o o o o o o o o o o ++ o o  

Erläuterungen: 1)   nur Bodenerosion durch Wasser 
 2)   nur Bodenerosion durch Wind 
 ++ hohe Wirkung 
 + Wirkung 
 o keine Wirkung 
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Abbildung 28: oben: hochgemauerter Kellerfens-
terschacht, dieser verhindert das Eindringen von 
Wasser und Schlamm in den Keller; unten: nach-
träglich angebrachte Einbauten zum Schutz vor 
eindringendem Wasser und Schlamm in Kellertü-
ren und Fenstern (20). 

4.2 Welche Schutzmaßnahmen können 
beispielsweise im Innenbereich von 
Ortschaften ergriffen werden? 

Nicht immer werden sich Sturzfluten und Erosion-
sereignisse vermeiden lassen. Daher müssen für 
den möglichen Ereignisfall entsprechende Vorkeh-
rungen in den Ortschaften getroffen werden (wei-
tere Informationen finden Sie auch in (9), (10) und 
(20)). 
 
4.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung der Über-

lastung der Kanalisation durch Regen-
wasser 

• Vermeidung des Rückstaus von Regen-
wasser durch die Freihaltung von Zuläufen 
zur Kanalisation. 

• Ablagerungen im Kanal sollten regelmäßig 
durch eine Kanalspülung entfernt werden, 
damit keine Abflusshindernisse entstehen. 

• Überprüfung des Kanalnetzes, um dessen 
Speicherkapazität zu erhöhen sowie die 
Sanierung hydraulischer Engstellen. Die 
Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Ka-
nalnetzes kann durch Fachleute der eige-
nen Verwaltung oder durch ein Ingenieurbü-
ro erfolgen. 

• Wenn möglich sollte kontrolliert werden, ob 
der Zufluss von Außengebietswasser aus 
Gräben und Drainagen in die Kanalisation 
vermieden werden kann. 

• Bei einer Überlastung des Kanalisations-
systems sollte eine schadlose Ableitung 
des überschüssigen Wassers möglich sein. 

 

4.2.2 Wie schütze ich mein Haus bzw. mein 
Grundstück? 

Haus- und Grundstückseigentümer können eben-
falls Vorsorge zum Schutz ihres Eigentums vor 
Erosionsereignissen treffen. Bei der Planung von 
Neubauten kann beispielsweise der Hauseingang 
erhöht werden, um die Gefahr des Eindringens 
von Schlamm und Wasser zu verringern.  
Bei bestehenden Gebäuden können Nachrüstun-
gen zur Gefahrenabwehr vorgenommen werden. 
Hierbei müssen der Nutzen und die Kosten im 
Einzelfall abgewogen werden. Die Abbildung  zeigt 
beispielhaft Maßnahmen, die zum Schutz vor 
eindringendem Wasser und Schlamm in Gebäude 
angewandt werden können. 
Grundstücke können mittels einer Mauer oder 
einer Einfriedung vor zufließendem Außenge-
bietswasser geschützt werden (Abbildung 29). 

Abbildung 27: Rechen zur Freihaltung eines Ein-
laufs. Durch die Treppe wird eine einfache Reini-
gung und Kontrolle des Rechens ermöglicht.  
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4.3 Maßnahmen in Planungsprozessen 

In der Abbildung 30 ist ein Siedlungsrandgebiet im 
südlichen Sachsen-Anhalt mit einem Kreis ge-
kennzeichnet. Für dieses Areal ist im Entwurf des 
Flächennutzungsplans eine Flächenerweiterung 
für eine Gewerbeansiedlung geplant. Abflussbah-
nen werden auf der Abbildung durch die Tiefenli-
nien (violett) und Bereiche mit einer Einzugsge-
bietsfläche größer als 20.000 m2 (hellblau) mar-
kiert. Das Areal liegt im Bereich einer temporären 
Abflussbahn für Niederschlagswasser. Das ist 
auch auf dem Luftbild deutlich zu erkennen. Bei 
Starkregen oder langanhaltenden Regenfällen 
besteht das Risiko, dass konzentrierter Abfluss 
von Niederschlagswasser (Sturzflut) zusammen 
mit suspendiertem Bodenmaterial (Schlammflut) in 
das bebaute Areal eindringt und Schäden an der 
Infrastruktur hervorruft. Spätestens in der Bauleit-
planung sollte daher generell die Gefährdungssi-
tuation gegenüber Sturzfluten und Schlammflut 
bewertet werden. Dazu sind vorhandene Karten-
grundlagen heranzuziehen (Erosionsgefährdung, 
Reliefverhältnisse, Oberflächenabfluss) und die 
daraus gewonnen Erkenntnisse ggf. durch Unter-
suchungen vor Ort abzusichern. 
Bei der Aufnahme vor Ort werden die topographi-
sche Gegebenheiten, die Niederschlagsereignis-

se, die Bebauungs-/Infrastruktur sowie die Ent-
wässerungssysteme und Gewässer analysiert, um 
potenzielle Risikobereiche zu identifizieren die 
grundsätzlich von der Bebauung auszuschließen 
sind oder die Vorsorge- und Schutzmaßnahmen 
erfordern. 
Bei zukünftigen Planungen der Kommunen in 
Außen- und Innenbereichen muss die Thematik 
Bodenerosion und das von ihr ausgehende Ge-
fährdungsrisiko verstärkt berücksichtigt werden. 
Risikomanagement fängt mit der Planung an, 
indem zukünftige Risiken minimiert oder ausge-
schlossen werden. 
Hier ist insbesondere auf die Ebenen der Bauleit-
planung nach Baugesetzbuch (BauGB) (22), näm-
lich des Flächennutzungsplanes (vorbereitender 
Bauleitplan) und des Bebauungsplanes (verbindli-
cher Bauleitplan), zu verweisen. Gleiches trifft auf 
die Neugestaltungsgrundsätze der Flurneuord-
nung zu. Generell sind die Risikogebiete (sowohl 
Entstehung als auch Gefährdung) zu analysieren, 
das Risiko zu bewerten und die Notwendigkeit von 
Maßnahmen festzulegen. Bebauungen in diesen 
Gebieten sind kritisch zu hinterfragen. 
In diesen Planungen besteht die Möglichkeit, die 
Vorsorge- und Schutzmaßnahmen gegen Boden-
erosion und Sturzfluten zu verankern bzw. rechts-
verbindlich festzusetzen, so dass risikobehaftete 
Gebiete von der Bebauung oder anderen Formen 
empfindlicher Nutzung freigehalten oder bestimm-
te Gestaltungs- und Nutzungsformen für diese 
Gebiete festgelegt werden (23). 
Durch die Träger der öffentlichen Belange ist die 
Berücksichtigung dieser Thematik von den Pla-
nungsträgern stärker einzufordern, um das 
Schutzgut Boden, aber vor allem die Schutzan-
sprüche der Bürger umfassend zu gewährleisten. 
  

Hinweis: Beim Schutz des Grundstückes vor 
zufließendem Außengebietswassers muss 
beachtet werden, dass der Abfluss nicht zum 
Nachteil des Nachbargrundstückes verändert 
wird. 

Abbildung 29: Mauer zum Schutz vor zufließen-
dem Außengebietswasser (20) 
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Abbildung 30: Am Ortsrand eines Dorfes im südlichen Sachsen-Anhalt ist die Erweiterung einer Gewerbe-
ansiedlung geplant (schwarzer Kreis). Allerdings besteht hier das Risiko des Eindringens von Wasser- und 
Bodenmaterial. Bei einem Starkregen wird voraussichtlich ein Teil des Niederschlages auf der Bodenober-
fläche abfließen, sich in der Tiefenlinie sammeln und von Süden in das Gebiet eindringen (Vgl. Kartenle-
gende: Tiefenlinie und Einzugsgebiet > 20.000 m2). 
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5 Beispiele für die Umsetzung von Ero-
sionsschutzmaßnahmen in Sachsen-
Anhalt 

Streifenbearbeitung (Strip-Tillage) 

Seit 2010 wendet die S. u. W. Agrar GmbH in 
Bergzow (Jerichower Land) die Streifenbearbei-
tung beim Anbau von Mais an. Die Streifenbear-
beitung (Strip-Tillage) ist ein Anbauverfahren, 
welches die Vorteile der Direktsaat mit denen 
einer krumentiefen Bodenlockerung verbindet. Der 
Boden wird nur in der Saatreihe gelockert, so dass 
etwa zwei Drittel der Fläche unbearbeitet bleiben. 
Auf dieser Fläche verbleibt das abgestorbene 
Pflanzenmaterial als Bodenbedeckung und dient 
dort zum Schutz vor Bodenerosion, aber auch vor 
Verdunstung. Die Aussaat des Maises erfolgt in 
den aufgelockerten Boden (24), (25). 

Eine Variante der Streifenbearbeitung ist das Gül-
le-Strip-Till-Verfahren (Abbildung 31). Im Frühjahr 
2012 erfolgte die Umsetzung des Verfahrens auch 
auf landwirtschaftlichen Flächen in Bergzow unter 
Mais. Das Gülle-Strip-Till-Verfahren kombiniert die 
Streifenbearbeitung mit einer Unter-
fuß/Unterflurdüngung, wobei organische und/oder 
mineralische Dünger hochkonzentriert in zwei 
Schichttiefen des Bodens platziert werden können 
(24).  

Die durch die LLG Sachsen-Anhalt bisher durch-
geführten Untersuchungen haben gezeigt, dass 
die Streifenbearbeitung zur Verminderung von 
Erosion führt. Auf der anderen Seite handelt es 
sich um eine effiziente Maßnahme zur Minimie-
rung von Stickstoffverlusten und diffusen Nitrat-
austrägen in Grund- und Oberflächengewässer. 

 

Weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob Gül-
le-Strip-Till zu einer höheren Stickstoffausnutzung 
und einer Reduzierung der gasförmigen Stick-
stoffverluste beitragen kann (24). 

Neben Mais kommt das Strip-Till-Verfahren auch 
unter Winterraps und Zuckerrüben zum Einsatz. 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die-
ses Verfahren eine wirksame Maßnahme zur 
Verminderung des Erosionsrisikos bei Reihenkul-
turen darstellt (26). 

Konservierende Bodenbearbeitung/Direktsaat 
oder Pflug 

Wie reagieren der Boden und der Ertrag langfristig 
auf den Verzicht des Pfluges und die Direktsaat?  

Abbildung 31: Streifenbearbeitung in Verbindung 
mit Gülleinjektion 

Abbildung 32: Arbeitswerkzeuge bei der Streifen-
bearbeitung: ein vorlaufendes Schneidsech, 
Räumsterne, schmale Lockerungszinken mit ge-
zackten Hohlscheiben sowie V-Andruckrolle 

Abbildung 33: Direktsaat von Winterraps 
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Dieser Frage geht ein Praxisversuch nach, wel-
cher seit 1996 in Bernburg-Strenzfeld von der LLG 
unter Produktionsbedingungen mit einer praxisüb-
lichen Fruchtfolge durchgeführt wird. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass mit der konservierenden Bo-
denbearbeitung langfristig gleich hohe Erträge 
erzielt werden können, vergleichbar mit denen der 
wendenden Bearbeitung. So konnte im Durch-
schnitt der Fruchtfolge bei der Pflugvariante ein 
Ertragsniveau von 102 %, bei der konservieren-
den Bodenbearbeitung von 103 % und bei der 
Direktsaat von 95 % erzielt werden. Positive Er-
tragseffekte konnten bei der Direktsaat von Winte-
rungen mit Mehrerträgen bei Weizen nach Körner-
futtererbsen und Winterraps festgestellt werden 
(27). 

Unterschiede zeigen sich dagegen im Bodengefü-
ge der verschiedenen Bearbeitungsvarianten. 
Beim Einsatz des Pfluges konnten nur geringe 
Luftkapazitätswerte in der Bearbeitungssohle zwi-
schen Krume und Unterboden gemessen werden. 
Dieser Wert ist ein Maß für die Beurteilung der 
Sauerstoffversorgung der Pflanzenwurzeln. Ursa-
che für die geringe Luftkapazität beim Pflugeinsatz 
sind die vertikalen Radkräfte und die tangentiale 
Scherwirkung des Furchenrades. 
Betrachtet man dagegen die Krume bei der Di-
rektsaat, so lässt sich feststellen, dass trotz einer 
dichten Lagerung zahlreiche Bioporen vorhanden 
sind. Diese durchlöchern den Boden siebartig. In 
der Krume und der darunter liegenden Schicht 
finden sich eine Vielzahl von Regenwurmgängen 
und Wurzelröhren, in denen sich die Hauptwurzel 

der Nachfrucht entwickeln kann. Insgesamt be-
trachtet ist das Bodengefüge bei der Direktsaat 
homogener. 
Durch das günstige Bodengefüge, die verbesserte 
Krümelstabilität und ein höheres Infiltrationsver-
mögen (durch Bioporen) können die konservie-
rende Bodenbearbeitung und stärker noch die 
Direktsaat die Erosionsgefahr und die Ver-
schlämmungsneigung vermindern. Ein weiterer 
Vorteil der pfluglosen Bewirtschaftung ist die Er-
zielung von Mehrerträgen in Trockengebieten 
durch die Einsparung von wertvollem Bodenwas-
ser. Vor der Verdunstung schützen den Boden 
das abgestorbene Pflanzenmaterial der Vor- oder 
Zwischenfrucht. 

Abbildung 35: Optimale Bodenstruktur mit einem 
hohen Anteil an Regenwurmlosung unter der 
Mulchdecke 

Abbildung 34: Vergleich der Bodenbedeckung bei 
der Mulchsaat (oben) mit der Direktsaat (unten) 
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Abbildung 37: Flächen bei Rothenschirmbach 
nach der Umsetzung der Erosionsschutzmaß-
nahmen (2013) 

Tabelle 4: Vergleich verschiedener Bodenbearbei-
tungsformen und deren Wirkung auf den Bede-
ckungsgrad, den Humusgehalt, die Aggregatstabi-
lität, die Infiltrationsrate, den Oberflächenabfluss 
sowie den Bodenabtrag. Ergebnisse nach 8 Jah-
ren unterschiedlicher Bodenbearbeitung. Die Nie-
derschlagsintensität betrug 0,7 mm/min über 60 
Minuten (28). 

 

 

Flurbereinigungsverfahren Rothenschirmbach 
Der gesamte Hangbereich zwischen der B17, der 
A38 und dem Bergfarnstädter Weg, im Flurberei-
nigungsverfahren „Rothenschirmbach FL“, ist von 
starkem oberflächigen Wasserabfluss mit Bodene-
rosion geprägt. 
Die Bemühungen der dort wirtschaftenden Land-
wirtschaftsbetriebe (Änderung der Bearbeitungs-
richtung entlang der Hanglinie und pfluglose Bo-
denbearbeitung) führten nur teilweise zur Vermin-
derung der Bodenerosion. Aus diesem Grund 
wurden im Rahmen des Flurbereinigungsverfah-
rens im Herbst 2012 im Bereich der vorhandenen 
Hangkanten drei 5-reihige Hecken zur Reduzie-
rung der Bodenerosion angelegt. Um Sediment in 
der Fläche zu halten und den Wasserabfluss zu 
verlangsamen wurde die Pflanzung mit Forst-
pflanzpflug vorgenommen. Zur Verstärkung des 
Unterwuchses wurden Ausläufersträucher ange-
pflanzt und Rasen angesät. Weiterhin wurden auf 
den Nordseiten der Hecken Faschinen eingebaut. 
 

 
 
Der nördliche Teil der Ortslage Rothenschirmbach 
unterliegt aufgrund der Gefällesituation einem 
starken Oberflächenwasserabfluss bei Starknie- 

 Bodenbearbeitung 

 konven-
tionell 

Konservi-
erend mit 
Mulchsaat 

Direktsaat 

Bedeckungs-
grad [%] 1 30 70 

Humusgehalt 
[%] 2 2,6 2,5 

Aggregat-
stabilität [%] 30,1 43,1 48,7 

Infiltrations-
rate [%] 49,4 70,9 92,4 

Abfluss [l/m2] 21,2 12,2 3,2 

Bodenabtrag 
[g/m2] 317,6 137,5 33,7 

Abbildung 36: Erosionsgraben auf Flächen bei 
Rothenschirmbach (2007) 
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derschlägen. Oberflächig ablaufendes Wasser 
ausder Wirtschaftsfläche sammelte sich auf Grund 
der Geländeverhältnisse in den Geländevertiefun-
gen und führte zu Überflutungen der angrenzen-
den Wohnbebauung. 
Im Herbst 2012 erfolgte die Auspflanzung der 
Geländevertiefung mit Feldgehölzen. Mit dem 
zusätzlichen Einbau von Faschinen soll das ab-
fließende Wasser deutlich verlangsamt und von 
dem Gehölzbestand teilweise aufgenommen wer-
den. Der Sedimentabfluss soll durch die Bepflan-
zungen und die Faschinen gemindert bzw. verhin-
dert werden. 
Die Maßnahmen, insbesondere die Faschinen und 
die damit wallartig ausgeprägte Seitenbegrenzung 
der Anpflanzung, haben bereits bei den auftreten-
den Niederschlagsereignissen im Jahr 2013 ihre 
Wirkung entfaltet (Abbildung 38). 

Flurbereinigungsverfahren im Zuge des Auto-
bahnbaus bei Mittelhausen  
Die extreme Witterungssituation im Frühjahr 2006 
hat Mängel in der Ableitung und Lenkung des 
Oberflächenwassers aus der Feldflur in mehreren 
Bereichen der Feldlage sichtbar gemacht. Im ge-
samten Verfahrensgebiet ist eine Gefälleneigung 
in Nord- Südrichtung zum Rohnetal ausgebildet. 
Der Höhenunterschied beträgt auf einer Länge  
 

 
von nur 2,8 km in den extremsten Lagen 86 m, 
von 231 Höhenmeter im Norden zu 145 Höhen-
meter an der Rohne im Süden (Bereich Oberberg 
zur Rohne, südöstlich der Ortslage Wolferstedt). 
Die Trassierung der A38 unterbricht den großflä-
chigen Wasserablauf im mittleren Hangbereich. 
Das Oberflächenwasser wird an Tiefpunkten, 
Senken, natürlichen Wasserläufen sowie an Brü-
ckenbauwerken vor der A38 im Nordbereich ge-
fasst und soweit möglich, gebündelt auf der Süd-
seite der A38 in die Vorflut abgeführt. Die A38 liegt 
teilweise in Dammlage und teilweise im Einschnitt.  
Bei extremen Witterungssituationen, wie zum 
Beispiel im Frühjahr 2006, hat sich die Ableitung 
des Oberflächenwassers im Einschnittbereich der 
A38 als nicht ausreichend erwiesen. So führten 
die gebündelten Wassermengen aus dem Nordbe-
reich am Bauwerk zu einer Überforderung der 
Vorflut im Südbereich der A38. Die vorhandenen 
Gräben konnten die Wassermengen nicht mehr 
fassen. Die Verrohrung der Vorflut in der Ortslage 
Mittelhausen führte zu einem Rückstau und 
schließlich zur großflächigen Überflutung der Orts-
lage Mittelhausen. 
Zur weiteren Gefahrenabwehr und Verhinderung 
künftiger Überflutungen der Ortslage Mittelhausen 
soll ein offener Graben vom vorhandenen Graben 
direkt bis zum Seitengraben der neu zu bauenden 

Abbildung 38: links: Luftbild der Erosionsproblematik in der nördlichen Ortslage von Rothenschirmbach 
(2009), rechts: Luftbild der gleichen Stelle nach der Umsetzung von Erosionsschutzmaßnahmen (2013) 
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rückwärtigen Hoferschließung geführt werden. 
Hinter dem Seitengraben erfolgt die Ableitung des 
gefassten Wassers über einen Graben bis in die 
Vorflut, kurz vor der Rohne. Damit wird das 
Oberflächenwasser von 285 ha landwirtschaftli-
cher Nutzfläche um die Ortslage Mittelhausen 
gelenkt. 
Im Bereich zwischen der Zufahrt zur Park- und 
Rastanlage Rohnetal Nord bis zum Brückenbau-
werk hat das Oberflächenwasser aus einem Be-
reich von 71,5 ha und einem Gefälle von 202 m 
auf 170 m auf der Nordseite der A38 (die Auto-
bahn liegt im Einschnitt) zur Überflutung und Ver-
schlammung der Zufahrt zur Park- und Rastanla-
ge Rohnetal Nord geführt. Die im Dammbereich 
befindliche Wasserkaskade wurde zerstört. 
Zur Gefahrenabwehr für den Autobahnbetrieb 
muss im gesamten Bereich vor dem vorhandenen 
Betonspurbahnweg eine Verdunstungsmulde an-
gelegt werden (Abbildung 39). Auf der Sohle er-
folgt der Einbau einer Drainage. Der Anschluss an 
das Ablaufsystem erfolgt über einen Rohrdurch-
lass durch den Weg. Im Bereich der Gefahrenzo-
ne, mit höchster Strömungsgeschwindigkeit des 
Oberflächenwassers, soll vor dem Graben über-
schüssiger Aushub zur Erhöhung der Ackerfläche 
verteilt und mit Rasen angesät werden. 

Wiederherstellung innerörtlicher Abflussbah-
nen in Mansfeld 

Aus der ackerbaulich genutzten Fläche oberhalb 
der Ortslage kam es bei Starkregenereignissen 
regelmäßig mit dem Oberflächenwasser zu Sedi-
menteintrag in die Gartenanlage und Wohnbe-
bauung. In Abstimmung mit der Stadt Mansfeld, 
den Anliegern und dem Landwirtschaftsbetrieb 

wurde versucht, mit möglichst einfachen Mitteln 
Abhilfe zu schaffen. Es wurde festgestellt, dass 
die Schlaggrenze keinerlei Rückhalt bot und Was-
ser/Sediment ungebremst übertreten kann. Über 
eine alte vorhandene Abflussrinne war eine Abfüh-
rung des Oberflächenwassers in die Vorflut nicht 
mehr möglich. Als Gegenmaßnahmen wurden 
ergriffen: 

• Wiederherstellung eines begrünten Gra-
bens mit leichter Verwallung in Richtung 
Ackerfläche zur Abbremsung des Oberflä-
chenwassers und Sedimentrückhalt auf 
dem Eigentumsland des Betriebes. 

• Vereinbarung zur Pflege; die Anlieger 
sorgen für die Grasmahd und Entsorgung 
des Schnittgutes. Der Landwirtschaftsbe-
trieb beräumt den Graben von Sediment-
ablagerungen. 

Abbildung 40: Graben bei Mansfeld für welchen 
die Anwohner die Grasmahd und die Entsorgung 
des Schnittgutes übernehmen 

Abbildung 39: links: Erosionsschäden vor Umsetzung der Maßnahmen an der A38 bei Mittelhausen,  
rechts: Verdunstungsmulde 
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• Wiedereinbindung in die Abflussrinne und 
schadloses Abführen durch den bebauten 
Bereich in die natürliche Vorflut durch die 
Kommune. 

Die Kosten für je Anlieger betrugen ca. 100 €.  

Wichtig bei so einem Vorgehen ist, etwaige Ge-
nehmigungstatbestände zu beachten. 

Pilotvorhaben Riestedt 
Im Zeitraum 25.08.2011 bis 11.09.2011 kam es im 
Bereich Riestedt/Pölsfeld zu mehreren Starkrege-
nereignissen. Bedingt durch die hohe Vorfeuchte 
sowie den Umstand, dass mehrere Ackerflächen 
kurz zuvor mit Raps pfluglos bestellt wurden und 
eine vergleichsweise feine Saatbettbereitung auf-
wiesen, kam es in Folge der Starkregenereignisse 
zu mehreren Sturzfluten, verbunden mit starken 
Schlammflut, die in die Ortslagen Riestedt und 
Pölsfeld eintraten und hier erhebliche Schäden 
verursachten. Im Zuge der kurzfristigen Gefahren-
abwehr wurden am 08. und 09. September 2011 
im Rahmen eines Katastropheneinsatzes proviso-
rische Befestigungen (Dämme aus Holzbalken 

und Sandsäcken) zum Schlammrückhalt auf dem 
Schlag errichtet (Abbildung 43). Dadurch konnten 
weitere Schlammeinspülungen in die Ortschaft 
Riestedt durch das nachfolgende Starkregener-
eignis vom 11. September 2011 verhindert wer-
den.  
Im Zuge der nachfolgenden Ursachenanalyse 
wurde schnell deutlich, dass wesentliche Ursa-
chen für die Stärke der Auswirkungen der Unwet-
terereignisse in der örtlichen Agrarstruktur und 
Flurgestaltung liegen und in diesem Raum zur 
Gefahrenabwehr vor Bodenabträgen und wild 
abfließendem Wasser die Maßnahmen der guten 
fachlichen Praxis in der Landwirtschaft sowie vor-
sorgende Bodenschutzmaßnahmen nicht ausrei-
chend sind. Ehemalige Flurelemente auf dem 
Hang wurden bereits mit der Bewirtschaftung vor 
1990 durch die Agrarbetriebe beseitigt.  
Daher bot das Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt an, in einem vom Land geförderten Pilot-
vorhaben zu untersuchen, ob und wie Instrumente 
der Flurneuordnung für die Umsetzung von dau-
erhaften, nachhaltig wirkenden Maßnahmen ein-
gesetzt werden können. Grundlage hierzu bildete 
eine Pilotstudie zur geohydrologischen Situation. 
Die Bearbeitung des Pilotvorhabens wurde durch 
einen Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern des 
zuständigen Amtes für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Süd, Außenstelle Halle 
(ALFF), der Landesanstalt für Landwirtschaft und 
Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG), der betroffenen 
Städte Sangerhausen und Allstedt sowie der 
Landgesellschaft Sachsen-Anhalt als geeignete 
Stelle fachlich begleitet. Dieser Arbeitskreis wurde 
im Bedarfsfall durch weitere Experten aus Fach-
behörden erweitert. 

Abbildung 42: Erosion auf einer landwirtschaftli-
chen Fläche bei Riestedt 

Abbildung 41: Abflussbahn durch bebautes Sied-
lungsgebiet in Mansfeld 
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Aufbauend auf der Untersuchung der Bodenab-
tragsgefährdung, des Oberflächenwasserabfluss-
risikos, der örtlichen Vorflutsituation und des Ab-
wasserkanalnetzes wurden unter Zugrundelegung 
eines 50-jährlichen vier-stündigen Nieder-
schlagsereignisses unter Berücksichtigung eines 
unvermeidbaren Restrisikos Vorschläge für eine 
standortangepasste landwirtschaftliche Nutzung 
der Agrarflächen, landeskulturelle Schutzmaß-
nahmen und ingenieurtechnische Maßnahmen zur 
gefahrlosen Ableitung des Wassers erarbeitet 
(Abbildung 44). Hierbei wurde den landwirtschaft-
lichen und landeskulturellen Maßnahmen die Prio-
rität gegenüber den ingenieurtechnischen Maß-
nahmen eingeräumt. Das Maßnahmenkonzept 
wurde mit den vor Ort wirtschaftenden Landwirt-
schaftsunternehmen in einem engen Dialog abge-
stimmt und angepasst. Bereits frühzeitig wurden in 
die Arbeiten die unteren Behörden des Landkrei-
ses Mansfeld-Südharz einbezogen, so dass wäh-
rend der Konzepterstellung wesentliche behördli-
che Anforderungen seitens des Arbeitskreises 
berücksichtigt werden konnten. Aus den Ergeb-
nissen wurden folgende wesentliche Schlussfolge-
rungen abgeleitet:  

• Eine 100- prozentige Sicherheit vor Über-
schwemmung und Sedimenteintrag wird es 
nicht geben 

• Problemwetterzellen nehmen zu und sind 
nicht lokalisier- und vorhersehbar 

• Sediment kann in der Fläche zurückgehal-
ten werden, Wasser nur begrenzt 

• Eine 100-prozentige Rückhaltung des Se-
diments ist unter Berücksichtigung der Ver-
hältnismäßigkeit und Aufrechterhaltung der 
ackerbaulichen Nutzung nicht möglich 

• Zur Lösung der Probleme ist ein Aktions-
bündnis aus verschiedenen Akteuren erfor-
derlich: Kommune, Bewirtschafter, Unter-
haltungsverbände, Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 
(LHW), Baulastträger der Straßen und 
Landkreise (untere Naturschutzbehörde, 
untere Wasserbehörde, untere Boden-
schutzbehörde) 

• Ein hoher Anteil des Gefahrenpotenzials 
lässt sich bei Erosion (Sedimentrückhal-
tung) durch kostengünstige Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen realisieren: 

 Jedoch nur in Kombination mit den teuren 
ingenieurtechnischen Maßnahmen kann ei-
ne befriedigende Gesamtlösung erreicht 
werden (Wasserableitung) 

• Das Maßnahmenkonzept muss unbedingt 
auf die angrenzenden Nachbargebiete ab-
gestimmt werden 

• Eine zwangsweise Einflussnahme auf die 
Bewirtschaftung der Flächen im Agrarraum 
ist nicht förderlich. Die Überzeugung durch 
Fakten und die Freiwilligkeit müssen im 
Vordergrund stehen. 

Abbildung 43: Errichtung einer provisorischen 
Befestigung aus Holzbalken und Sandsäcken auf 
einer landwirtschaftlich genutzten Flächen bei 
Riestedt im September 2011 zum Rückhalt von 
Schlamm 
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Abbildung 44: Maßnahmenkonzept für den Bereich Riestedt 
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6 An wen kann ich mich bei Fragen 
wenden? 

Untere Behörden  
Die Aufgabe der unteren Bodenschutzbehörde ist 
die Erfassung von schädlichen Bodenveränderun-
gen, die Beratung von Grundstückseigentümern, 
Planern, Bauherren und anderen beim Umgang 
mit schädlichen Bodenveränderungen sowie die 
Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in 
der Bauleitplanung und in Baugenehmigungsver-
fahren. 
Die untere Wasserbehörde sind u.a. zuständig für 
die Genehmigung von Niederschlagswassereinlei-
tungen, von baulichen Anlagen in und an Gewäs-
sern sowie des Ausbaus und die Umgestaltung 
von Fließgewässern. 
An dieser Stelle finden Sie eine Liste mit Kontakt-
daten der unteren Bodenschutzbehörden und der 
unteren Wasserbehörden der einzelnen Landkrei-
se und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt. 
 
Altmarkkreis/Salzwedel  

Amt für Wasserwirtschaft und Naturschutz 
Karl-Marx-Str. 32  
29410 Hansestadt Salzwedel  
Tel.: 03901 840 0 
Email: info@altmarkkreis-salzwedel.de 

 
Anhalt-Bitterfeld 
 Umweltamt  
 Ziegelstraße 10 

06749 Bitterfeld-Wolfen 

(Postfach  
06359 Köthen (Anhalt)) 
Tel.: 03943 341 0 
Email: post@anhalt-bitterfeld.de 

 

Börde 
 Fachdienst Natur und Umwelt  
 Postfach 100153 

39331 Haldensleben 
Tel.: 03904 7240 0 
Email: Natur-umwelt@boerdekreis.de 

 
 
 

Burgenlandkreis 
 Amt für Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 

Amt für Natur- und Gewässerschutz 
Postfach 1151 
06601 Naumburg (Saale) 
Tel.: 03445 730 
Email: Immissionsschutz-amt@blk.de 
 

Dessau-Roßlau 
Amt für Umwelt- und Naturschutz 
Postfach 1425 
06813 Dessau-Roßlau 
Tel.: 0340 204 0 
Email: umweltamt@dessau-rosslau.de 

 

Halle (Saale) 
 Umweltamt 

Fachbereich Umwelt 
06100 Halle (Saale) 
Tel.: 0345 221 466 
Email: umweltamt@halle.de 

 

Harz 
 Umweltamt 

Postfach 1542 
38805 Halberstadt 
Tel.: 03941 5970 0 
Email: umweltamt@kreis-hz.de 

 

Jerichower Land  
Fachbereich Umwelt, Landwirtschaft und Fors-
ten  
Postfach 1131 
39281 Burg 
Tel.: 03921 949 7000 
Email: Fb-umwelt@lkjl.de 

 

mailto:info@altmarkkreis-salzwedel.de
mailto:post@anhalt-bitterfeld.de
mailto:Natur-umwelt@boerdekreis.de
mailto:Immissionsschutz-amt@blk.de
mailto:umweltamt@dessau-rosslau.de
mailto:umweltamt@halle.de
mailto:umweltamt@kreis-hz.de
mailto:Fb-umwelt@lkjl.de
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Landeshauptstadt Magdeburg 
 Umweltamt 

Julius-Bremer-Str. 8-10  
39104 Magdeburg 
Tel.: 115 (Hotline) 
Email: umweltamt@magdeburg.de 

 

Mansfeld-Südharz 
 Umweltamt 

Postfach 01322 
06282 Lutherstadt Eisleben 
Tel.: 03464 535 5001 
Email: Umweltamt@mansfeldsuedharz.de 

 

Saalekreis 
 Dezernat III Kreisentwicklung 

Umwelt 
Postfach 1454 
06204 Merseburg 
Tel.: 03461 400 
Email: Umweltamt@saalekreis.de 

 

Salzlandkreis 
 Fachbereich IV 

06400 Bernburg (Saale) 
Tel.: 03471 684 0 
Email: umwelt@kreis-slk.de 

 

Stendal 
 Umweltamt 

Postfach 10 14 55 
39554 Stendal, Hansestadt 
Tel.: 03931 606 
Email: Umweltamt@landkreis-stendal.de 

 
Wittenberg 
 Fachdienst Abfall und Umwelt 
 Postfach 100 251 

06872 Lutherstadt Wittenberg 
Tel.: 03491 479 0 
Email: umwelt@landkreis-wittenberg.de 

 
 

 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten (ALFF) 
Das ALFF ist u.a. Ansprechpartner für Landwirte 
und berät diese zum Beispiel im Acker- und Pflan-
zenbau, in der Grünlandbewirtschaftung und im 
ökologischen Landbau. Darüber hinaus werden im 
Bereich der Flurneuordnung beispielsweise Ver-
fahren nach Flurbereinigungsgesetz und Land-
wirtschaftsanpassungsgesetz durchgeführt. 
Das ALFF stellt fest, ob die sich aus den Grund-
sätzen der guten fachlichen Praxis ergebenden 
Anforderungen an die Gefahrenabwehr nach § 17 
des Bundes-Bodenschutzgesetztes eingehalten 
werden. 
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der vier 
ÄLFF in Sachsen-Anhalt sowie der dazugehörigen 
Landkreise. 
 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Altmark 

zuständig für die Landkreise Altmark-
kreis Salzwedel, Jerichower Land und 
Stendal 
 
Akazienweg 25 
39576 Stendal 
Tel.: 03931 633 0 
E-Mail: poststelleSDL@alff.mule.sachsen-
anhalt.de 

 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Mitte 

zuständig für die Landkreise Bördekreis, 
Harzkreis, Salzlandkreis und die Stadt Mag-
deburg 
 
Große Ringstraße 
38820 Halberstadt 
Tel.: 03941 67 10 
E-Mail: poststelle@HBS.alff.mule.sachsen-
anhalt.de 

 
 Außenstelle Wanzleben 

Ritterstraße 17 - 19 
39164 Wanzleben 
Tel.: 039209 203-0 
E-Mail: alffwzl.poststelle@alff.mule.sachsen-
anhalt.de 

mailto:umweltamt@magdeburg.de
mailto:Umweltamt@mansfeldsuedharz.de
mailto:Umweltamt@saalekreis.de
mailto:umwelt@kreis-slk.de
mailto:Umweltamt@landkreis-stendal.de
mailto:umwelt@landkreis-wittenberg.de
mailto:poststelleSDL@alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:poststelleSDL@alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:poststelle@HBS.alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:poststelle@HBS.alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:alffwzl.poststelle@alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:alffwzl.poststelle@alff.mule.sachsen-anhalt.de
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Anhalt 

zuständig für die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, 
Wittenberg und die kreisfreie Stadt Dessau-
Roßlau 
 
Ferdinand-v.-Schill-Str. 24 
06844 Dessau 
Tel.: 0340 230 30 
E-Mail: poststelleDE@alff.mule.sachsen-
anhalt.de 
 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Süd 

zuständig für die Landkreise Mansfeld-
Südharz, Saalekreis, Burgenlandkreis und 
die kreisfreie Stadt Halle (Saale) 
 
Müllnerstraße 59 
06667 Weißenfels 
Tel.: 03443 28 00 
E-Mail: 
ALFWSF.poststelle@alff.mule.sachsen-
anhalt.de 

 
Außenstelle Halle 
Mühlweg 19 
06108 Halle 
Tel.: 0345 231 65 
E-Mail: poststelleHAL@alff.mule.sachsen-
anhalt.de 

 

Obere Behörde 
Der oberen Behörde obliegt die Fachaufsicht über 
die ihnen nachgeordneten Behörden (untere Be-
hörden, ÄLFF). 
 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
  
 Postfach 200256 
 06003 Halle (Saale) 
 Tel.: 0345 514 0 

Email: poststelle@lvwa.sachsen-anhalt.de 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:poststelleDE@alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:poststelleDE@alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:ALFWSF.poststelle@alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:ALFWSF.poststelle@alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:poststelleHAL@alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:poststelleHAL@alff.mule.sachsen-anhalt.de
mailto:poststelle@lvwa.sachsen-anhalt.de
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Weitere Fachbehörden 
 
Landesanstalt für Landwirtschaft und Garten-
bau Sachsen-Anhalt (LLG) 
Die LLG ist zuständig für die Vermittlung der 
Grundsätze der guten fachlichen Praxis der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung nach § 17 des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes. 

 
Agrarökologie 

 Strenzfelder Allee 22 
06406 Bernburg (Saale) 
Tel.: 03471 334 202 

 
Internet: http://www.llg.sachsen-anhalt.de/ 
 
Landesamt für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt (LAGB) 
Das LAGB ist u.a. zuständig für Bodenkarten und 
geologischen Karten und die Erhebung und Aus-
wertung von Bodendaten und geologischen Da-
ten. Das LAGB nutzt und erarbeitet digitale Relief-
informationen auf Basis von digitalen Geländemo-
dellen. 

 
Dezernat 21: Geodatenservice, Träger 
Öffentlicher Belange, Controlling 

 Postfach 156 
06035 Halle (Saale) 
Tel.: 0345 521 2121 

 
Internet:http://www.lagb.sachsen-anhalt.de 
 
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
(LAU) 
Das LAU führt das Bodenschutz- und Altlastenin-
formationssystem nach § 11 BodSchAG LSA (Bo-
denschutz-Ausführungsgesetz Sachsen-Anhalt). 

 
Fachgebiet 23 Bodenschutz/Altlasten 

 Reideburger Str. 47 
06116 Halle (Saale) 
Tel.: 0345 5704 106 

 
Internet: http://www.lau.sachsen-anhalt.de 

 
 
 
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft (LHW) 
Landesbehörden und öffentliche Körperschaften 
berät der LHW zu gewässerkundlichen Fragen 
und ist einbezogen bei Planungen, Entscheidun-
gen und Maßnahmen, die wesentliche Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt des Landes Sach-
sen-Anhalt haben. 
 
 Otto-von-Guericke-Str. 5 

39104 Magdeburg  
Tel.: 0391 581 0 
Email: poststelle@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de 

 
Internet: http://www.lhw.sachsen-anhalt.de/ 
 
  

http://www.llg.sachsen-anhalt.de/
http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/
http://www.lau.sachsen-anhalt.de/
mailto:poststelle@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de
http://www.lhw.sachsen-anhalt.de/
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Anhang 

Anhang 1: Allgemeine Bodenabtragsgleichung 

 
Die Bodenabtragsgleichung ABAG bewertet in vereinfachter Form die Beziehung zwischen Bodenabtrag 
und den Einflussfaktoren Niederschlag, Boden, Relief und Bodenbedeckung/-bearbeitung. Sie schätzt den 
langjährig mittleren Bodenabtrag einer Fläche durch Anwendung folgender Gleichung ab: 
 

A = R x K x L x S x C x P 
 

‘A’ stellt den mittleren jährlichen Bodenabtrag einer Fläche in [t/ha] dar. Die eingebundenen Einflussfaktoren 
sind: 

• R – Der R-Faktor ist das Maß für die Beschreibung der Niederschlagserosivität und den wirksamen 
Oberflächenabfluss. Er kann für einzelne Niederschlagsereignisse mathematisch berechnet wer-
den.  

• K – Der K-Faktor beschreibt die Erosionsanfälligkeit eines Bodens. Vor allem die Bodenart (Sand, 
Schluff, Ton), der Humusanteil und die Steinbedeckung beeinflussen die Bodenerodibilität und sind 
als K-Faktorenanteile im Faktor enthalten.  

• L – Der Bodenabtrag einer Fläche erhöht sich mit wachsender Hanglänge und wird durch den L-
Faktor beschrieben. Die erosive Hanglänge beginnt an der Stelle am Hang, an der Oberflächenab-
fluss eintritt und endet am Unterhang, wo Bodenmaterial abgelagert wird.  

• S – Der S-Faktor beschreibt die Neigung eines Hanges. Je steiler ein Hang, umso höher der S-
Faktor und somit das Gefährdungsrisiko.  

• C – Der C-Faktor berücksichtigt die erosionsmindernde Wirkung der Bedeckung durch angebaute 
Kulturpflanzen oder Pflanzenrückstände. Je nach Art der angebauten Pflanzen und Zeitpunkt der 
Bewirtschaftung variiert der C-Faktor im Jahresverlauf. Aufgrund der Vielzahl an Nutzungs- und 
Bearbeitungsmöglichkeiten ist die Bestimmung des C-Faktors sehr aufwändig.  

• P – Mit dem P-Faktor werden Erosionsschutzmaßnahmen beschrieben. Aufgrund der in Sachsen-
Anhalt vorherrschenden Agrarstrukturen und der oftmals fehlenden Datengrundlagen ist eine Ab-
schätzung des P-Faktors wenig sinnvoll. Standardmäßig kann der Wert auf ‚1‘ gesetzt werden. 

Bei der modellhaften Anwendung unterliegt die ABAG einigen Einschränkungen, so bei der Bewertung aus-
geprägter Erosionsrillen und –gräben sowie bei Flächen mit sehr großen Hanglängen. Für den praktischen 
Einsatz ist sie hingegen hinreichend geeignet. 
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Anhang 1- I: Der R-Faktor (Niederschlagsfaktor) 

 
Bodenabtrag durch Wasser wird durch Starkregenereignisse (erosionswirksame Niederschläge) ausgelöst. 
Diese müssen mindestens eine Niederschlagsmenge von ≥ 10 mm oder eine Niederschlagsintensität 
(Menge je Zeiteinheit) innerhalb von 30 min von > 10 mm/h aufweisen. Neben der Niederschlagsmenge ist 
deren kinetische Energie entscheidend für die Erosivität des Niederschlags (Niederschlagsfaktor - R -) und 
somit das Ausmaß des Bodenabtrags. Der Niederschlagsfaktor wurde in Deutschland regionalspezifisch 
anhand der Auswertung von langjährigen Regenschreiberkurven ermittelt und Regressionen für die Über-
tragung in die Fläche aufgestellt. 
Für das Land Sachsen-Anhalt gelten entsprechend der DIN 19708 (13) folgende Regressionen: 
 

I) für mittlere Jahresniederschlagssumme [NJ] 

 
R = 0,10 * NJ + 9,28 (r = 0,87)   (Gl. 1) 
 

II) für mittlere Niederschlagssumme im Sommerhalbjahr [NSo] (01. Mai bis 30. September): 

 
R = 0,37 * NSo - 45,43 (r = 0,92)   (Gl. 2) 

 
Ermittelt werden können die Werte wie folgt: 

a) konkrete standortspezifische Ermittlung mittels langjähriger Niederschlagsdaten 
• Datenquellen: Internet u. a. DWD.de (Deutscher Wetterdienst) oder wetteronline.de 
• Berechnung: anhand der Gleichung 1 oder der Gleichung 2; für die Gleichung 1 kann fol-

gendes Nomogramm genutzt werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Abbildung 1-1:  Nomogramm zur Bestimmung des R-Faktors 
  

b) R-Faktorenübersichtskarte des Landes Sachsen-Anhalt 
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Abbildung 1-2: Übersichtskarte der R-Faktoren des Landes Sachsen-Anhalt  
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Anhang 1- II:  Der K-Faktor (Bodenfaktor) 

 
Der Bodenfaktor weist die Erodierbarkeit des Bodens aus. Er ist im Wesentlichen von der Körnung, hierbei 
insbesondere von Schluff- und Feinstsandgehalt, und dem Gehalt an organischer Substanz abhängig und 
wird von der Aggregatstabilität sowie der Wasserdurchlässigkeit der Böden beeinflusst. Hohe Schluff- und 
Feinstsandgehalte bedingen eine hohe Erodierbarkeit, dementsprechend weisen die in Sachsen-Anhalt 
großflächig auftretenden fruchtbaren Lößböden mit Werten zwischen 0,5 und 0,6 die höchsten Bodenfakto-
ren auf, gefolgt von den schluffigen Sanden mit Werten zwischen 0,3 und 0,5. Sand- und Tonböden sind 
vergleichsweise gering gegen Wassererosion anfällig und verfügen über Bodenfaktoren kleiner 0,2. 
 
Der Bodenfaktor ist im Vergleich mit den übrigen Faktoren sehr komplex aufgebaut und für den Nicht-
Experten schwierig zu ermitteln. Dennoch wird auf das Originalverfahren (a) verwiesen, die Verfahren (b) 
und (c) jedoch empfohlen. Die Tabellenwerte des Verfahrens (b) beziehen sich auf die Klassenflächenzei-
chen der Bodenschätzung, die in der Regel auf betrieblicher bzw. kommunaler Ebene bekannt sind. 
 

a) konkrete Ermittlung anhand von Bodendaten nach dem ABAG-Verfahren (siehe hierzu (14)) 

 
b) Tabellendaten für Klassenflächen der Bodenschätzung (siehe Tabelle 1-1; Quelle: Tabelle 1 aus 

(17)) 

 
c) K-Faktorenübersichtskarte des Landes Sachsen-Anhalt (siehe Abbildung 1-3) 
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Tabelle 1-1:  Werte für den K-Faktor für Klassenflächen der Bodenschätzung (nach (17)) 

Bodenart nach 
Bodenschätzung 

Entstehung K-Faktor Zustands-
stufe ≤ 4 

K-Faktor Zustands-
stufe ≥ 5 

S Diluvium, Alluvium, Verwitte-
rungsböden 

0,10 
 

0,10 
 

SI Diluvium, Alluvium, Verwitte-
rungsböden 0,15 0,15 

IS Diluvium, Alluvium, Verwitte-
rungsböden 0,20 0,20 

Löß 0,25 0,25 

Gesteinsböden 0,15 0,15 

SL Diluvium, Alluvium, Verwitte-
rungsböden 0,30 0,25 

Löß 0,35 0,35 

Gesteinsböden 0,15 0,15 

sL Diluvium, Alluvium  0,40 0,40 

Löß 0,50 0,50 

Verwitterungsböden 0,30 0,30 

Gesteinsböden 0,20 0,20 

L Diluvium, Alluvium 0,50 0,50 

Löß 0,55 0,55 

Verwitterungsböden 0,40 0,35 

Gesteinsböden 0,25 0,20 

LT Diluvium, Alluvium 0,40 0,35 

Verwitterungsböden 0,30 0,25 

Gesteinsböden 0,20 0,20 

T Diluvium, Alluvium 0,30 0,30 

Verwitterungsböden 0,25 0,25 

Gesteinsböden 0,15 0,15 

S…Sand  SI…anlehmiger Sand IS…lehmiger Sand SL…stark lehmiger Sand 
sL…sandiger Lehm L…Lehm  LT…schwerer Lehm T…Ton 
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Abbildung 1-3: Übersichtskarte der K-Faktoren des Landes Sachsen-Anhalt 
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Anhang 1- III: Der L- und S- Faktor (Hanglänge, Gefälle) 
 
Gefälle und Hanglänge bestimmen als Topografiefaktoren maßgeblich das Erosionsgeschehen auf einer 
geneigten Fläche. Je steiler ein Hang ist, umso eher tritt bei stärkeren und länger andauernden Nieder-
schlagsereignissen Oberflächenabfluss ein. Die Konzentration und die Fließgeschwindigkeit des Oberflä-
chenwassers verstärken sich mit zunehmendem Gefälle und größerer Hanglänge hangabwärts. Der Zu-
sammenhang zwischen Menge und Geschwindigkeit des Oberflächenabflusses und seiner Transportkapa-
zität wird durch den LS-Faktor definiert. Er beschreibt das Verhältnis des Bodenabtrags eines Hanges mit 
unterschiedlicher Neigung und unterschiedlichem Gefälle zum Abtrag eines Standardhanges mit 9% Gefälle 
und 22 m Länge. 
Sofern Hanglänge und –neigung bekannt sind bzw. ermittelt wurden, kann der LS-Faktor multiplikativ aus L 
und S ermittelt werden. Hierfür kommen nach DIN 19708 (16) folgende Gleichungen zum Ansatz: 
 

L = (0,046 * l)m       (Gl. 3) 
 
S = -1,5 + (17/(1+℮2,3-6,1 x sin α)    (Gl. 4) 

 
l  beschreibt die erosive Hanglänge [m],  
m  definiert den Hanglängenexponenten 
α  gibt die mittlere Hangneigung [°] wieder  

 
Vereinfacht kann die Ableitung des LS-Faktors nach Gleichung 3 und Gleichung 4 anhand eines Nomo-
gramms vorgenommen werden (siehe Abbildung 1-4 im Anhang). Hierzu ist die Ermittlung von Hanglänge 
und Hangneigung im Gelände oder mittels frei verfügbarer Datenquellen erforderlich. 
 
Ermittelt werden können die Hanglänge und die Hangneigung wie folgt: 
 
a) Bestimmung der Hanglänge 
Die Ermittlung der erosiv wirksamen Hanglänge setzt zunächst die Bestimmung der Obergrenze und Unter-
grenze des betroffenen Hanges voraus. Die Hanguntergrenze wird zumeist durch die Untergrenze des 
Ackerschlages oder einen Tiefen- und Senkenbereich festgelegt. Hier befindet sich zumeist der Bereich, in 
dem Sedimentation einsetzt. Etwas komplexer ist die Definition der Hangobergrenze. Zumeist verhindern 
Barrieren durch den Rückhalt von abfließendem Oberflächenwasser und erodiertem Bodenmaterial die 
Erosionsgefährdung. Solche Barrieren bilden die Obergrenze eines Hanges. Dazu zählen zum Beispiel 
Waldränder, Dämme, Straßen/Wege, breite Hecken- und Baumstreifen sowie Dauergrünland. Zusätzlich 
gelten Kuppen- und Hangscheitelbereich als Hangobergrenze. 
Ermittelt wird die Hanglänge vor Ort durch das hangaufwärts gerichtete Abschreiten von der festgelegten 
Untergrenze zur Obergrenze und die anschließende Berechnung der Entfernung aus dem eigenen Schritt-
maß in Metern. 
Ergänzend kann die Hanglänge aus verfügbaren Kartenmaterialien (Topografische Karte) oder Onlinekar-
ten (Google Earth, Google Maps) abgelesen und somit die Ergebnisse der Geländeermittlung überprüft 
werden.  
 
b) Bestimmung der Hangneigung 

Die Bestimmung der Hangneigung im Gelände kann durch verschiedene Methoden vorgenommen werden. 
Zum einen kann die Neigung mithilfe eines im Fachhandel erhältlichen Hangneigungsmessers bestimmt 
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werden. Ohne Messgerät kann das Gefälle vereinfacht auch unter Verwendung einer Wasserwaage wie 
folgt ermittelt werden: 
 

- Ablegen des oberen Endes der Wasserwaage auf den Boden und waagerechtes Ausrichten in 
Richtung Hanguntergrenze 

- Messen des Abstandes zwischen dem unteren Ende der Wasserwaage und der Bodenoberfläche 
- Berechnung des Gefälles (in %) aus Länge der Wasserwaage und Abstand zum Boden (beträgt 

zum Beispiel der Abstand zwischen unterem Ende einer 1 m langen Wasserwaage und dem Boden 
10 cm, so beträgt die Hangneigung 10%) 

 
Zu beachten ist, dass die Bestimmung der Hangneigung auf einem Teilstück stattfindet, welches den ge-
samten Schlag und somit die mittlere Hangneigung repräsentiert. Ist das Gefälle sehr uneinheitlich, sollte 
die Messung auf dem Abschnitt mit dem größten Flächenanteil erfolgen. 
Die Bestimmung der mittleren Hangneigung kann auch mithilfe einer topografischen Karte oder einer Wan-
derkarte erfolgen. In diesen Karten sind Höhenlinien, Höhenpunkte, wichtige Straßenkreuzungen oder 
Wasserspiegel mit einem Höhenwert versehen, der die absolute Höhe über NN (Normal Null) angibt. Um 
das Gefälle eines Hanges zu berechnen, sind zwei Punkte (A und B) im Hangbereich auf der Karte zu fin-
den, deren Höhe eindeutig festgestellt werden kann (z. B. mittels Höhenlinien). Anschließend ist die Höhen-
differenz aus Punkt A und B zu berechnen. Unter Beachtung des Kartenmaßstabes wird danach die Stre-
cke (in m) zwischen beiden Punkten auf der Karte gemessen. 
Die Hangneigung (in %) ergibt sich, indem die Höhendifferenz mit 100 multipliziert und anschließend durch 
das Streckenmaß zwischen Punkt A und B dividiert wird. 
Sind Hangneigung (in %) und Hanglänge (in m) bestimmt, so erfolgt die Ermittlung des LS-Faktors anhand 
folgenden Nomogramms (Abbildung 1-4). Ein Hang mit einem durchschnittlichen Gefälle von 10% (untere 
Achse) und einer Länge von 300 m (vierte Linie von unten) weist beispielsweise einen LS-Faktor (linke 
Achse) von etwas über 4,0 auf. 
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Abbildung 1-4:  Nomogramm zur Bestimmung des LS-Faktors 
 
Datenquellen:  
  

• Internet (Google Maps, Google Earth) 
• Topografische Karten, Wanderkarten 

Die Abbildung 1-5 gibt eine Übersicht über die S-Faktoren im Land Sachsen-Anhalt.  
 
Falls die S- und L-Faktorenkarte getrennt vorliegen wird hier die Notwendigkeit der Multiplikation der Werte 
ergänzt. 
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        Abbildung 1-5: Übersichtskarte der S-Faktoren des Landes Sachsen-Anhalt 
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Anhang 1- IV:  Der C-Faktor (Bodenbedeckung) 

 
Der Bedeckungsfaktor (C-Faktor) spiegelt die Auswirkung der Vegetations- und Mulchbedeckung des Bo-
dens und der Bodenbearbeitung auf die Höhe des Bodenabtrages wieder. Zunehmende Bodenbedeckung 
vermindert die Planschwirkung der Regentropfen, die Wahl des Bodenbearbeitungsverfahrens hat Auswir-
kungen auf das Infiltrationsvermögen und die Rauigkeit der Bodenoberfläche. Durch konservierende Bo-
denbearbeitung (Mulchsaat-, Direktsaatverfahren) wird die Bodenbedeckung und -rauigkeit durch auflie-
gende und oberflächennah eingearbeitete Ernterückstände erhöht, zudem kommt es im Falle einer dauer-
haft konservierenden Bodenbearbeitung zu einer Verbesserung des Bodenporensystem und somit zu einer 
Erhöhung der Regenverdaulichkeit der Böden.  
Der C-Faktor kann theoretisch zwischen 1 (= unbedeckter Boden) und 0 (= komplett bedeckter Boden) lie-
gen, in der landwirtschaftlichen Praxis variieren die Werte in Abhängigkeit von den angebauten Kulturarten 
und Bodenbearbeitungssystemen zwischen 0,3 (Hackfrüchte, Mais jeweils konventionelle Bodenbearbei-
tung) und 0,01 (Dauergrünland). Zur Ermittlung des C-Faktors erfolgt eine Aufgliederung der Vegetationspe-
riode in 6 Kulturperioden, die jeweils einen mittleren Bodenbedeckungszustand repräsentieren. Für jede 
Kulturperiode wird die Erosionsanfälligkeit mittels des Relativen Bodenabtrages, d. h. der Bodenabtrag in 
dieser Zeitspanne in Bezug auf 100% Schwarzbrache, quantifiziert.   
 
Ermittelt werden kann der C-Faktor wie folgt: 
 

a) konkrete Ermittlung anhand der Betriebsdaten nach dem ABAG-Verfahren (siehe hierzu (14), (17)) 

 
b) Tabellendaten für Fruchtfolgesystem; für das Land Sachsen-Anhalt können folgende Werte aus 

Tabelle 1-2 in Ansatz gebracht werden: 
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Tabelle 1-2: Werte für den C-Faktor für verschiedene Fruchtfolgesysteme für das Land Sachsen-Anhalt 

    Grundbodenbearbei-
tung Herbst 

Grundbodenbearbei-
tung Frühjahr 
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1 Zuckerrübe-Winterweizen-
Wintergerste 0,17 0,06 0,04 0,14 0,05 0,03 0,14 0,05 0,03 

2 
Winterraps-Winterweizen-
Wintergerste 0,11 0,05 0,03             

3 
Mais-Winterweizen-
Wintergerste 0,19 0,06 0,04 0,16 0,05 0,03 0,16 0,05 0,03 

4 
Kartoffel-Winterweizen-
Wintergerste-Mais 0,21 0,1 0,07 0,19 0,09 0,06 0,18 0,09 0,06 

5 
Zuckerrübe-Sommergerste-
Winterweizen-Erbsen-
Winterweizen 

0,15 0,06 0,04 0,11 0,05 0,03 0,08 0,05 0,03 

6 
Erbse-Wintertriticale-
Winterroggen-Mais 0,16 0,06 0,04 0,15 0,05 0,03 0,12 0,05 0,03 

7 
Leguminosen-Winterroggen-
Winterroggen 0,11 0,05 0,03 0,09 0,05 0,03 0,09 0,05 0,03 

8 
Mais-Winterweizen-
Wintergerste-Winterraps 0,16 0,05 0,03 0,13 0,05 0,03 0,13 0,05 0,03 

9 Mais 0,35 0,08 0,05 0,35 0,08 0,05 0,23 0,06 0,04 

BB…Bodenbedeckung 
Anmerkung: geringe BB:  10 % Bodenbedeckung   
   hohe BB: 30 % Bodenbedeckung   
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Anhang 2: Ermittlung des Gefährdungspotenziales durch Winderosion für landwirtschaftlich 
genutzte Flächen Sachsen-Anhalts 

 
Für die Ermittlung der aktuellen Erosionsgefährdung durch Wind wird gegenwärtig deutschlandweit die DIN 
19706 (18) als anerkanntes Verfahren verwendet.  
Die Ausweisung des Gefährdungspotenzials beruht auf Verknüpfungsmatrizen der Schutzstufen für die 
Standortfaktoren Boden und Wind (= standortabhängige Erosionsgefährdung) mit den bewirtschaftungsbe-
dingten Schutzstufen für die angebauten Fruchtarten und die Windhindernisse. Das Fließschema zur Ermitt-
lung der Erosionsgefährdung durch Wind ist folgender Abbildung zu entnehmen: 
 

 
Abbildung 2-1: Fließschema zur Ermittlung der Erosionsgefährdung durch Wind (Wurbs in Deumelandt, 

2012) 
 
Die Bewertung der potenziellen Winderosionsgefährdung nach DIN 19706 liegt für Sachsen-Anhalt im ES-
RI-Grid-Format bei der LLG Sachsen-Anhalt vor. 
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Tabelle 2-1: Daten- und Informationsgrundlagen zur Ermittlung der Erosionsgefährdung durch Wind für 
das Land Sachsen-Anhalt 

Inhalt 
Datenformat 
Auflösung 

Datengrundlage/Methode 

Erodierbarkeit Boden 
Grid: 250 m 

VBK Stand 2005 
Einstufung nach DIN 19706 

Windstufen auf Grundlage der Jahresmittel der 
Windgeschwindigkeit in freien Lagen in 10 m 

Höhe über Grund m/s 
Grid: 250 m 

Grid der mittleren Windstärke des DWD 
 
Einstufung nach DIN 19706 

Ausweisung der standortabhängigen potenziellen 
Winderosion 
Grid: 250 m 

Matrix aus Erodierbarkeit und Windstufe 
gemäß DIN 19706, Tabelle 3 

Häufigkeit der 8 Hauptwindrichtungen für Winde 
> 7 m/s im Zeitraum Februar bis Mai für Statio-

nen LSA + benachbarte Stationen 
Grid: 250 m 

Datentabelle des DWD für Hauptstationen 
des DWD-Netzes 
 

Karte der Windhindernisse 
shape 

Biotop- und Nutzungstypenkartierung Sach-
sen-Anhalt, Auswertung bezüglich flächen-
hafter und linienförmiger Windhindernisse 

Schutzwirkung der Hindernisse 
Grid: 10 m 

Einstufung nach DIN 19706 

Einstufung Winderosionsgefährdung 
Grid: 10 m 

potenzielle Winderosion + Stufen der 
Schutzwirkung der Hindernisse 

 
Da das Gis-technische Verfahren sehr aufwendig ist, stellt eine Alternative die Karte der potenziellen Win-
derosionsgefährdung (siehe Abbildung 16) für landwirtschaftliche Nutzflächen Sachsen-Anhalts dar. Aus 
dieser kann die potenzielle Gefährdungsstufe ermittelt werden. Über die Verknüpfung mit der Schutzwir-
kung der angebauten Fruchtarten (Tabelle 2-2) ist dann die aktuelle Winderosionsgefährdung (Tabelle 2-3) 
für den Ackerschlag ableitbar.  
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Tabelle 2-2:  Ermittlung der Schutzwirkung von Fruchtfolgen (29) 

Fruchtfolge Fruchtanteil [%] Schutzwirkungsstufe 

Getreidefruchtfolgen 

Wintergetreide (Aussaat vor 1.10.) 80 % bis 100 % Wintergetreide 4 

Wintergetreide (Aussaat nach 1.10.) 80 % bis 100 % Wintergetreide 3 

Winter- oder Sommergetreide > 20 % Sommergetreide 3 

Getreide - Raps > 20 % Raps 4 

Getreide-Hackfrucht-Maisfruchtfolgen 

Wintergetreide – Hackfrucht oder Mais 10 % bis < 25 % Hackfrucht 
oder Mais 

3 

Winter- oder Sommergetreide – Hack-
frucht oder Mais 

10 % bis < 25 % Hackfrucht 
oder Mais und 
> 20 % Sommergetreide 

2 

25 % bis < 50 % Hackfrucht 
oder Mais 

2 

< 50 % Hackfrucht oder Mais 1 

Ackerfutter – Getreidefruchtfolgen mit 
mehrjährigen Futterpflanzen 

20 % bis 50 % Klee, Raps, 
Luzerne 

4 

 
Tabelle 2-3:  Zuschläge zur Schutzwirkungsstufe (Tabelle 2-2) für die Stufe 1 bzw. 2 genannten Frucht-

arten/Fruchtfolgen (29) 

Bodenbedeckung [%] Zuschlägea bei Fruchtarten/Fruchtfolgen der Schutzwir-
kungsstufe 1 bzw. 2 (Vgl. Tabelle 2-2) 

0 bis 5 0 

>5 bis 15 1 

>15 bis 25 2 

>25 bis 50 3 

>50 4 
a Ergibt sich unter Berücksichtigung des Zuschlages eine Schutzwirkungsstufe >5, gilt Schutzwirkungsstu-
fe 5. 
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Tabelle 2-4:  Einstufung der aktuellen Erosionsgefährdung unter Berücksichtigung der potenziellen Win-
derosionsgefährdung und der Schutzwirkung der angebauten Fruchtarten (30) 

Standortabhängige Erosionsgefähr-
dung, abgeleitet aus Bodenart und 
Windgeschwindigkeit 

Stufen der Erosionsgefährdung in Abhängigkeit von 
der Schutzwirkungsstufe der angebauten Fruchtart1 

1 2 3 4 5 

0 (keine) 0 0 0 0 0 

1 (sehr gering) 1 0 0 0 0 

2 (gering) 2 1 0 0 0 

3 (mittel) 3 2 1 0 0 

4 (hoch) 4 3 2 1 0 

5 (sehr hoch) 5 4 3 2 0 
1 Die Schutzwirkungsstufe ergibt sich aus der Summe der Werte aus Tabelle 2-2 und Tabelle 2-3. Ergibt 

sich unter Berücksichtigung des Zuschlages aus Tabelle 2-3 eine Schutzwirkungsstufe >5, gilt Schutzwir-
kungsstufe 5. 
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Anhang 3:  Muster-Aufgabenstellung für die Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen als fachli-
che Grundlage für die Gefahrenvorsorge mit dem Ziel der Vermeidung von Was-
sererosion und lokalen Überflutungen bei Starkregen in Kleineinzugsgebieten 

 
1. Veranlassung und Zielstellung 
 
Zur Verbesserung des vorsorgenden Erosionsschutzes in der Fläche durch Bewirtschaftungsanpassung 
und Schlaggestaltung soll ein Gesamtkonzept zur Rückhaltung des Bodenabtrages und des Oberflächen-
wassers in der Fläche erarbeitet werden. Damit soll der Aufwand zum Schutz von Ortslagen, Infrastrukturen 
u.ä. vor Sturzfluten auf das unvermeidbare Maß reduziert werden. Ergeben sich bei der Bearbeitung Hin-
weise auf darüber hinausgehenden Handlungsbedarf zur gefahrlosen Abführung von überschüssigem 
Oberflächenwasser und zum Sedimentrückhalt oder einfachen Vorsorgemaßnahmen an Grundstücken und 
Gebäuden, sind diese zu benennen. 
 
2. Aufgabenstellung 
 
Ausgehend von einer Situations- und Risikoanalyse in Auswertung der standörtlichen Bedingungen (Geo-
morphologie, Böden, Bodenstruktur, Hydrologie) sowie der aktuellen Landnutzung im Kleineinzugsgebiet 
sind unter Berücksichtigung eines unvermeidbaren Restrisikos Vorschläge für Anpassungen der 
 
• Bodennutzung,  
• Bodenbearbeitung, 
• Schlaggestaltung sowie  
• der Landeskultur  
• Vorsorgemaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden 
 
zu erarbeiten.   
 
2.1 Situations- und Risikoanalyse 
 
2.1.1 Vor-Ort-Begehung 
 
Datenerfassung   Kleineinzugsgebiet 
    Reliefverhältnisse 
    Schlagstruktur 
    Anbaustruktur 
    Bodenbearbeitung 
    Bodenstruktur/Infiltrationsvermögen 
    Ortslage 
    Infrastrukturen 
 
2.1.2 Bestimmung des aktuellen Bodenabtrages  
 
Die Berechnung des langjährig mittleren aktuellen Bodenabtrages auf Basis der ABAG (Allgemeine Boden-
AbtragsGleichung gem. DIN 19708 (17) und MUSLE-Ansatz). 
Dazu Erfassung der Schlagstruktur und aktuellen Bewirtschaftung (inkl. Bodenbedeckungsgrad in Abhän-
gigkeit des Bodenbearbeitungsverfahrens) zur Ableitung der L- und C-Faktoren. 
 
2.1.3 Reliefanalyse 
 

• Auswertung DGM 5 
• Ausgrenzung der Fließwege (Tallinien) 
• Bestimmung der potenziellen Übertrittspunkte an die Unterlieger einschl. Geländeabgleich.  
• Bestimmung der dazugehörenden Kleineinzugsgebiete (Schläge) zur Bemessung des Oberflä-

chenwasserabflusses. 
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2.1.4 Abschätzung des Oberflächenwasserabflusses 
 
Abschätzung des Oberflächenabflusses nach dem Standard-CN-Verfahren (Curve Number-Verfahren) für 
ein 50-jähriges Niederschlagsereignis und einer Vorfeuchte des Bodens von 80% nFK (nutzbare Feldkapa-
zität) unter vereinfachter Berücksichtigung des Infiltrationsvermögens in Abhängigkeit von Bodeneigen-
schaften, Nutzung und Vorfeuchte für die relevanten Kleineinzugsgebiete (Schläge).  
 
2.1.5 Erarbeitung und Abstimmung der Maßnahmenvorschläge  
 
2.1.6 Einfache Simulation der Wirksamkeit der Maßnahmenvorschläge 
 
Die Simulation der Maßnahmenvorschläge ist für folgende mögliche Schutzmaßnahmen durchzuführen 

• Schlagunterteilung 
• Änderung der Bewirtschaftung (Bodenbearbeitung, Anbauspektrum) mit und ohne Neuanlage von 

Barrieren 
 
und anhand folgender Ausgabekriterien zu kennzeichnen: 
 

• Hanglänge (L-Faktor) 
• Bewirtschaftungsfaktor (C-Faktor) 
• Bodenabtrag von der Fläche 
• Übertrittstellen 
• Akkumulationsbereiche 

 
Als Planungsgrundlage ist eine Einschätzung möglicher Wasserübertritte vorzunehmen, die schadlos an der 
Ortslage vorbeizuführen und/oder durch die Ortslagen zu führen sind. 
 
Hierbei sind mögliche Abflussbahnen und Retentionsräume zu bestimmen und durch Vor-Ort-Begehung 
erkennbare Defizite bei landeskulturellen Anlagen zu dokumentieren. 
 
Die Simulation der Maßnahmenwirksamkeit ersetzt nicht die wassertechnischen Berechnungen und Bau-
ausführungsplanungen. 
 
2.1.7 Aufstellung des abgestimmten Maßnahmenplans 
 

• Moderation des Abstimmungsprozesses 
• Dokumentation des abgestimmten Maßnahmenplans in Form eines Abschlussberichtes mit Karten 

und ggf. Fotodokumentation  
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